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in Europa

Hohe Ehre für Anton Bachl. 
In einer Feierstunde im Münchener 
Justiz palast wurde dem BSBD-Vorsit-
zenden das Verdienstkreuz am Bande 
des Verdienstordens der Bundesrepu-
blik Deutschland verliehen. 
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Kommt das „Stundungsmodell“ für die Justiz-Sparauflagen?
Orientierungspläne mit 70 Millionen Euro Sparauflagen für die Justiz in 2015 und 2016 schlagen hohe Wellen

Zu allererst hat der BSBD in einer Pressemitteilung am 13. September 
2013 auf schwerwiegende Folgen von Sparmaßnahmen der Regierung 
auf den Justizvollzug und seine Sicherheit sowie auf die Justiz allgemein 

aufmerksam gemacht; entsprechende Artikel erschienen landesweit in der 
Presse (s. auch VOLLZUGSDIENST 4-5/2013, S. 11).

Der Artikel war teilweise 
überschrieben mit dem Auf-
macher: „Strafvollzug will 
nicht sparen“; das ist aber 
falsch und hätte besser heißen 
müssen: „Strafvollzug kann 
nicht sparen!“ Dazu führte 
der Landesvorsitzende Ale-
xander Schmid aus: „Die 
anteiligen Einsparungen für 
den Justizvollzug mit ca. 270 
Stellen entsprechen dem Per-
sonal einer Großanstalt; dazu 
bin ich nicht bereit. Denn wir 
kochen jetzt schon auf kleinster Flam-
me.“ Alles werde dem „Diktat des Haus-
halts“ unterworfen – und das gestern Ge-
sagte gelte nicht mehr. Damit spiele die 
Landesregierung „mit der Sicherheit der 
Bediensteten, der Gefangenen und der 
Bevölkerung.“ Zudem verabschiede sie 
sich von den Vorgaben eines humanen, 
auf Resozialisierung ausgerichteten Straf-
vollzugs. Wenn überhaupt, dann könne 
man nur im Bereich der Sachkosten über 
Einsparungen sprechen, aber keinesfalls 
beim Personal.
• Am 14. Dezember 2013 schlugen die 
ranghöchsten Richter und Staatsanwälte 
mit einer sehr ungewöhnlichen Aktion, 
nämlich mit einem offenen Brandbrief 
direkt an Ministerpräsidenten Kretsch-
mann,  Alarm: „Stuttgarter Sparauflagen 
gefährden die innere Sicherheit!“ (Titel-
seite der SÜDWESTPRESSE ULM vom 
14.12.2013)

Das brisante Schreiben kam von den 
Präsidenten der sechs Obergerichte des 
Landes sowie von den beiden General-
staatsanwälten. Darin äußerten sie ihre 
„Bestürzung und Sorge“ über die vom 
Kabinett verbindlich festgelegten Ein-
sparziele (von 40 Mio. Euro) für den 
Justizhaushalt. Würde dies Realität, wür-
de „das Funktionieren einer geordneten 
Rechtspflege untergraben.“ In der Justiz 
gebe es nämlich kaum sachliche Haus-
haltsdispositionen, so dass allein der 
Personalanteil zum Sparen herangezogen 

werden müsste. Dabei habe 
gerade Baden-Württemberg 
durch mehrere Sparrunden 
ohnehin schon die geringste 
„Staatsanwalts- und Rich-
terdichte“ in der Bundesre-
publik. Durch weitere gra-
vierende Einschnitte „würde 
man sehenden Auges die inne-
re Sicherheit im Land gefähr-
den“. Schon heute müssten in 
Einzelfällen „hochkriminelle 
Personen auf freien Fuß ge-
setzt werden“, weil personelle 

Ressourcen – z. B. bei Erkrankung eines 
Richters – nicht zur Verfügung stünden. 
(Diese Gefahr könnte sich noch auswei-
ten, wenn durch Personalmangel Gefan-
genen die Flucht aus dem Vollzug gelin-
gen könnte.) 

So wird – wie auch vom BSBD – vor-
geschlagen, die Einsparauflagen erst ab 
2018 umzusetzen, da dann durch die 
„Notariats- und Grundbuchamtsreform 
mit erheblichen Stelleneinsparungen“ zu 
rechnen sei.
• Am 24. Januar 2014 schaltete sich Ju-
stizminister Rainer Stickelberger in die 
Debatte ein – mit der Äußerung: „Wir 
sind auf Kante genäht“ und warnte nach-
drücklich „vor Personaleinsparungen 
im Justizbereich“. (Badische Neuesten 
Nachrichten vom 24.01.2014) Auch der 
Minister erwähnte die Gefahr, dass even-
tuell „Untersuchungshäftlinge aus der 
Haft entlassen werden müssten, weil die 
Fristen zur Terminierung der Verfahren 
nicht eingehalten werden könnten.“ (Zur 
Aufhebung von Haftbefehlen aus die-
sem Grund kam es in den Jahren 2008 
bis 2012 in jeweils 3,4 Verfahren.) „Im 
Justizbereich sei auch keine landesweite 
Eingreiftruppe möglich, um beispielswei-
se bei Krankheitsfällen auszuhelfen, denn 
jeder habe den Anspruch auf den gesetz-
lichen Richter, der nicht willkürlich er-
setzt werden dürfe.“ Ebenso wies er auf 
die bereits laufenden Reformen im No-
tariats- und Grundbuchamtsbereich mit 

den zu erwartenden Einsparungen hin 
(struktureller Sparbeitrag von 24 Mio. 
Euro). Dennoch folgte die harsche Re-
aktion des Finanzministeriums auf dem 
Fuße. Ein Sprecher von Finanzminister 
Nils Schmid sagte: „So kann man kei-
ne Haushaltsverhandlungen führen. Zu 
glauben, dass man sein Ressort vor Ein-
sparmaßnahmen schützen kann, indem 
man Horrorszenarien entwirft, wird sich 
nicht auszahlen.“ Jeder sei zur Haushalts-
konsolidierung verpflichtet – auch der 
Justizminister.
• Am 30. Januar 2014 sah der Präsident 
des Verwaltungsgerichtshofs Volker El-
lenberger die Funktionsfähigkeit der 
Justiz gefährdet und warnte die grün-
rote Landesregierung vor Personalein-
sparungen. („Warnung vor Sparkurs“ in: 
BNN vom 30.01.2014) 

Es sei auch kurzsichtig, die Polizei we-
gen der Polizeistrukturreform von Spar-
maßnahmen zu verschonen und damit zu 
stärken, die Justiz dagegen zu schwächen. 
Zudem werde die vom Finanzministe-
rium vorgesehene – und richtige – per-
sonelle Aufstockung bei Betriebsprüfern 
und Steuerfahndern zu einem verstärkten 
Verfahrensaufwand in der Justiz – und 
damit zu einer „Flaschenhals-Justiz“ – 
führen. (Auszug aus dem Schreiben vom 
14.12.2013, s.o.)
• Am 4. Februar 2014 hielt Württ-
embergs Generalstaatsanwalt Achim 
Brauneisen die Kürzungspläne der 
Regierung und ihre Auswirkungen auf 
die Dauer von Strafverfahren und die 
damit verbundene Entlassung von Un-
tersuchungsgefangenen für „riskant“. 
(BNN vom 04.02.2014)

In diesem Zeitungsartikel war erstmals 
von einer Sparsumme für die Justiz in 
Höhe von 70 Mio. Euro – und nicht 
wie bisher von 40 Mio. Euro – für die 
Jahre 2015 und 2016 die Rede. Auch 
er wies auf die schwerwiegenden Folgen 
von erheblich längeren Verfahrenszeiten 
hin, wobei insbesondere kleinere Ver-
fahren – wie z.B. gegen EBay-Betrüger 
oder Wohnungseinbrecher – und auch 
Fälle der Wirtschaftskriminalität betrof-
fen sein könnten. Darin sehe er auch „ein 
Gerechtigkeitsproblem“.
• Daraufhin erschien am 6. Febru-
ar 2014 ein weiterer Artikel, wonach 

BSBD-Landesvorsitzen-
der Schmid. Foto: BSBD
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Justizminister Stickelberger die auf-
schäumenden Wogen glätten will: „Das 
politische Tauziehen um Einsparungen 
bei der Justiz des Landes hält an.“

Der Vorsitzende Matthias Grewe 
des Vereins der Richter und Staatsan-
wälte warnt bereits davor, dass als Fol-
ge von Personalkürzungen Mörder und 
andere Schwerverbrecher aus der Un-
tersuchungshaft frei und ungestraft da-
vonkommen könnten, weil die Justiz es 
dann immer weniger schaffen wird, die 
verfassungsrechtlichen Vorgaben für eine 
rechtzeitige Hauptverhandlung einzu-
halten. („Justiz wehrt sich gegen Einspa-
rungen“, in: BNN vom 06.02.2014)

Hierzu versucht Justizminister Rainer 
Stickelberger (SPD), die Wogen etwas 
zu glätten: ‚Die Sicherheit ist gewährlei-
stet – das gilt heute und das gilt auch in 
Zukunft‘, so das Regierungsmitglied.“ 
Gerade die Sicherheit von Justizeinrich-
tungen sei durch Neueinstellungen von 
Wachtmeistern und technische Systeme 
deutlich verbessert worden. Es sei zwar 
bedauerlich, dass es kürzlich an den Land-
gerichten in Tübingen und Heilbronn zu 
Haftbefehlsaufhebungen gekommen sei, 
damit sei aber kein negativer Trend ver-
bunden. (s. auch PM des Justizministeri-
ums vom 05.02.2014)
• Nach einem Zeitungsartikel vom 8. 
Februar 2014 hat die Landesregierung 
nunmehr auf den „Brandbrief“ geant-
wortet, den die Präsidenten der sechs 
Obergerichte und die beiden General-
staatsanwälte am 14. Dezember 2013 
an den Ministerpräsidenten geschickt 
hatten (s.o.). („Auch Justiz muss den 
Gürtel enger schnallen – Landesregierung 
verteidigt ihre Sparpläne“ in: BNN vom 
08.02.2014)

Dazu führten der Staatskanzlei-Chef 
Klaus-Peter Murawski und der Finanz-
staatssekretär Ingo Rust aus, dass kein 
Ressort vom Sparprogramm ausgenom-
men werden könnte. Sie erklärten sich 
aber bereit, über den mehrfach – auch 
vom BSBD – vorgeschlagenen Aus-
weg nachzudenken: nämlich die aus der 
Reform der Notariate und der Grund-
buchämter ab 2018 zu erwartenden 
Einsparungen von etwa 500 Stellen an-
zurechnen – sozusagen als nachgehende 
Kompensation. Damit könnte – nach 
dem „Stundungsmodell“ – die Justiz 
erst ab 2018 in den Konsolidierungspro-
zess für den Landeshaushalt einsteigen. 
Zugleich erinnerten die beiden Staatsse-
kretäre daran, dass jedes Ressort frei darin 
sei, die Sparsummen über Streichungen 
bei den Sachmitteln oder beim Personal 
umzusetzen.
• Bereits am 11. Februar 2014 ist – er-
neut in den BNN – ein Artikeln von 
Rainer Haendle erschienen mit der 

Überschrift: „Vollzugsbeamte warnen 
vor Rotstift – Gewerkschaft plädiert für 
eine Verschiebung der Einsparungen 
bis zum Jahr 2018“.

Der Landesvorsitzende Alexander 
Schmid zeigt darin zwar Verständnis für 
die schwierige Finanzlage des Landes im 
Hinblick auf das Erreichen der Schulden-
bremse im Jahr 2020, noch mehr hebt er 
aber die personalabhängige Gewährlei-
stung der Sicherheit innerhalb und au-
ßerhalb des Justizvollzugs hervor. Beson-
ders die öffentliche Sicherheit dürfe nicht 
zum Spielball ungezügelter Sanierungs-
wut werden. Deshalb sei – nach dem 
„Stundungsmodell“ – das Aufschieben 
der Sparmaßnahmen bis zum Abschluss 
der Justizreformen bei Notariaten und 
Grundbuchämtern im Jahr 2018 ein 
Gebot der politischen Vernunft – zumal 
der baden-württembergische Vollzug mit 
den „schlankesten Personalkörper“ im 
bundesweiten Ländervergleich aufweist. 
Nach der präsentierten Statistik 2012 
beträgt in Baden-Württemberg der Be-
treuungsschlüssel je 100 Gefangene 49,8 
Bedienstete und liegt damit deutlich un-
ter dem Durchschnitt aller Bundesländer 
mit 53,5 Bediensteten. Für eine Anglei-
chung an das Bundesniveau wären sogar 
370 Neueinstellungen im Vollzug des 
Landes erforderlich. Auch gesunkene Ge-
fangenenzahlen dürften nicht als Argu-
ment für Stellenabbau missbraucht wer-
den, weil es während der unerträglichen 
Überbelegung der Haftanstalten im Süd-
westen auch keinen Personalzuwachs ge-
geben habe.

Gerade in letzter Zeit hat der Lan-
desvorsitzende Schmid diese Position 
und Argumentation des BSBD in vielen 
verbindlichen, aber ebenso hartnäckig 
geführten Telefongesprächen auf allen 
politischen Landtagsebenen und auch 
anderswo vertreten. 

Vielleicht kam auch deshalb Folgendes 
zustande: „Nun ist offenbar doch Be-
wegung in die langwierige und lei-
dige Sache geraten. In Artikeln der 
STUTTGARTER ZEITUNG vom 
24.02.2014 und in den BNN vom 
25.02.2014 steht nun: Justiz: Debatte 
über Sparauflagen – Grüne sind ge-
sprächsbereit“.

Dort heißt es: „Kann das SPD-geführte 
Ministerium doch auf eine Verschie-
bung der rigiden Auflagen hoffen? Die 
Grünen machen es spannend.“ Nach 
den massiven Einwänden der Justizvertre-
ter zu dem Sparkurs der Landesregierung 
haben sich die bisher unnachgiebigen 
Grünen zu Gesprächen bereiterklärt. 
Grünen-Fraktionsvorsitzende Edith 
Sitzmann kann sich vorstellen, über eine 
Verschiebung der Sparauflagen für das 
Justizressort zu reden. Sie sagte in Stutt-
gart: „Das ist noch nicht vom Tisch, und 
wir werden bei Bedarf darüber diskutie-
ren.“ Eine Verschiebung könne es aber 
nur in „begründeten Ausnahmefällen“ 
geben. Dazu stellte Edith Sitzmann die 

Bedingung, dass 
„dargelegt werden 
muss, dass es an-
sonsten keine Ein-
sparmöglichkeiten 
in diesem Ressort 
gibt und dass die 
Einsparungen im 
größeren Umfang 
später kommen.“ 

(s. hierzu auch: „Gangster einfach lau-
fen lassen?“, in SCHWÄBISCHE POST 
vom 14.02.2014, „Dem Gericht fehlen 
die Richter“, in SÜDWESTPRESSE vom 
26.02.2014 und „Zu wenig Personal in 
der Justiz“, in: SCHWARZWÄLDER 
BOTE – online – vom 27.02.2014)

Hierzu können wir Frau Sitzmann 
entgegnen: „Die ganze Justiz ist ein be-
gründeter Ausnahmefall.“ 
Denn:
–  Es sollte eine seltene Ausnahme sein, 

dass „jeder Staatsanwalt fast zehn Ver-
fahren pro Tag zu bearbeiten hat.“ – dies 
sei aber die Regel! – so Generalstaats-
anwalt Uwe Schlosser aus Karlsruhe. 
(nach BNN vom 25.02.2014: „Es ist 
nicht so wie im TV-Krimi“)

–  Es sollte ebenso eine Ausnahme sein, 
dass Richter ihre termingerechten Ver-
fahrensabläufe nur dann in den Griff 
bekommen, wenn sie ihre Akten an 
Wochenenden und zu Hause bear-
beiten. Auch die mehrfach erwähnte 
notwendige Verfahrensbeschleunigung 
in Haftsachen soll und darf nicht zur 
Ausnahme werden, um Haftbefehlsauf-
hebungen zu vermeiden.

–  Im Justizvollzug wimmelt es nur so 
von Ausnahmen, die nicht selten an 
den Grenzen der Dienstvorschriften 
und der Arbeitszeitregelungen entlang 
schrammen oder diese gar überschrei-
ten (?). Dazu gehören beispielsweise 
Umstände und Begleiterscheinungen 
bei Durchsuchungen von Gefangenen 
und Besuchern, von Räumlichkeiten 
und Arealen. Dazu gehören auch Vor-
führungen von Gefangenen und An-

Die Staatssekretäre Klaus-Peter Murawski  
(Grüne) u. Ingo Rust (MdL SPD)  Fotos: google-bilderreihe

Grünen-Fraktions schefin 
E. Sitzmann.  Foto: dpa
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geklagten sowie Sitzungsdienste bei 
Gerichten. Dazu gehört auch die Beset-
zung von Vollzugsbereichen wie Stock-
werke und Arbeitsbetriebe mit einer 
für Aufsicht und Sicherheit, Betreuung 
und Anleitung unzureichenden Zahl 
von Bediensteten.

–  All diesen geschilderten „Ausnahmen“ 
und noch vielen mehr sollte – leicht 
begründbar – schleunigst abgeholfen 
werden.

So nimmt es auch nicht Wunder, dass 
gerade im aktuellen Zusammenhang mit 
Drogenkonsum in Gefängnissen und 
mit Gewalt unter Gefangenen sich Be-
richte von Insassen häufen, welche die 
Dienstumstände ihrer Betreuerinnen und 
Betreuer als völlig ungenügend ansehen 
und die die Bediensteten regelrecht be-
dauern: „Die können gar nicht alles se-
hen oder merken, denn die sind viel zu 
wenige.“ (Berichte aus dem Justizvollzug 
und Reportagen sind dem Landesvor-
stand bekannt.) Obwohl wir als BSBD 
derzeit unbedingt nach vorne blicken 
müssen, wollen wir nicht versäumen, 
auch eine kurze Rückschau zu halten, 
denn die macht Sinn und sie unterstützt 
uns in unserer Argumentation: Sind im 
Justizvollzug die Wogen schon geglättet? 
(Replik auf den Artikel von Rainer Haendle 
in den BNN vom 6. Februar 2014: Justiz 
wehrt sich gegen Einsparungen – Justiz-
minister Stickelberger will die Wogen 
glätten, s.o.)

Schon bei seinem Gespräch mit dem 
BSBD-Landesvorstand am 29.04.2013 
in Stuttgart erteilte Justizminister Rai-
ner Stickelberger Stelleneinsparungen 
im Justizvollzug sowie generell in der 
Justiz eine klare und eindeutige Absage. 
Obgleich er mit Hinweis auf die sinken-
den Gefangenenzahlen sich regelmäßig 

und heftig gegen solches Ansinnen weh-
ren müsse, sagte er zur Personalausstat-
tung im Dienst am Gefangenen: „Weni-
ger können wir nicht mehr vertragen!“ 
Dennoch unterliege auch sein Ressort den 
Sparauflagen der „Kommission für Haus-
halt und Verwaltungsstruktur“ (KHV) 
des Staatsministeriums, wobei nur klar sei, 
dass gespart werden müsse, aber nicht wie 
und wo. Insoweit blieben nur das Personal 
oder strukturelle Maßnahmen, wobei er 
nachhaltig nur auf die zweite Möglichkeit 
setze, denn Stellenabbau wolle er nicht! 
Er wies in diesem Zusammenhang darauf 
hin, dass bei dem Ausstieg aus der Privati-
sierung bei der JVA Offenburg keine Stel-
len gestrichen worden seien, sondern dass 
der Bedarf zum einen durch die Schlie-
ßungen von Heidenheim und Heidelberg 
kompensiert und zum anderen mit 37 
neuen Stellen abgedeckt worden sei.

Der BSBD-Vorstand wies auch nach-
drücklich darauf hin, dass in Zeiten erdrü-
ckender und fast unerträglicher Überbele-
gung in den Anstalten bis in die 2000er 
Jahre niemand auf die Idee 
kam, dem Justizvollzug zusätz-
liche Stellen zuzuteilen; denn 
die Personalzahlen wurden und 
werden schon immer nach der 
errechneten Belegungsfähigkeit 
der Anstalten und nicht nach 
der tatsächlichen Belegung mit 
Gefangenen vom Justizmini-
sterium bestimmt. Und diese 
Berechnungen konnten nicht 
einmal als wirklichkeitsnah 
bezeichnet werden. Um die Position des 
Ministers gegen Stellenabbau zu unter-
mauern, zitierte der Landesvorsitzende 
Schmid nochmals die auf unsere „Wahl-
prüfsteine“ gegebene Antwort von Frak-
tionsvorsitzenden Claus Schmiedel und 

dem jetzigen Finanz- und Wirtschafts-
minister Dr. Nils Schmid, die da lautet: 
„Die SPD hat sich schon seit längerem 
gegen weitere Personaleinschnitte bei der 
Justiz ausgesprochen, auch im Justizvoll-
zug. Denn die Grenze des Zumutbaren ist 
hier längst erreicht.“ (s. auch VOLLZUGS-
DIENST 3/2013, S. 12)

Der Landesvorsitzende Alexander 
Schmid hierzu: „Herr Minister Stickel-
berger hat sich – wie ich meine – klar 
vor seine Mitarbeiter im Strafvollzug 
gestellt und geplanten Stelleneinspa-
rungen eine Absage erteilt. Ich hoffe, 
dass er sich mit dieser Auffassung auch 
bei den weiteren Entscheidungsträ-
gern der Landesregierung durchsetzen 
kann und die nachhaltige Erkenntnis 
Einzug hält, dass öffentliche Sicherheit 
und Ordnung kein Spielball der Sa-
nierungswut sein darf. Ein Ausweg aus 
dem Dilemma könnte hierbei die volle 
Anrechnung der zu erwartenden Ein-
sparrenditen aus der Reform der No-
tariate und Grundbuchämter sein, die 

ab 2018 erhebliche Einspar-
volumen generieren könnte. 
Hierzu bedarf es aber auch 
des politischen Willens – 
nicht nur des Justizministeri-
ums – diesen Weg zu gehen“. 
Diese an sich einfachen, aber 
kontrovers diskutierten Fragen 
zum Orientierungsplan für das 
Justizressort mit seinen Spar-
auflagen und das vom BSBD 
favorisierte Stundungsmodell 

werden sicher auch und unvermeidlich 
zentrales Thema bei dem schon traditio-
nellen Jahresgespräch mit Herrn Justiz-
minister Stickelberger sein, das bereits 
Ende letzten Jahres auf den 7. April 2014 
in Stuttgart terminiert worden ist. wok
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Ein leidiges Dauerproblem:

Drogen im Justizvollzug
Hintergründe

Die Drogenproblematik ist im Vollzug 
– insbesondere in den geschlossenen 
Gefängnissen – bundesweit nicht weg-
zudiskutieren, sie ist vielmehr allgegen-
wärtig. In der langen Geschichte des 
Strafvollzugs ist der Konsum verbotener 
Drogen zwar eine neuere Entwicklung, 
wobei die ersten und noch überschau-
baren Missbrauchsfälle in die 70er, 80er 
Jahre des letzten Jahrhunderts datieren. 
Auch davor versuchten Gefangene im-
mer wieder, an Rauschmittel zu gelangen 
– sei es durch das Einschmuggeln von 
alkoholischen Getränken, sei es mit un-
tauglichen Aktionen durch das Herstel-
len von „Most“ mittels Obst, Hefe (Brot) 
und Wasser. Allein aufgrund der Größe 
der Gefäße, die für das Einschmuggeln 
oder für das „Eigenprodukt“ erforderlich 
waren, wurden diese Regelverstöße über-
wiegend entdeckt.

Dies hat sich mit dem Aufkommen 
illegaler Drogen grundlegend geän-
dert, da für deren Konsum und er-
wartete Wirkung nur kleine Mengen 
erforderlich sind, die auf den unter-
schiedlichsten Wegen und auf kaum 
vorstellbare Art und Weise in die An-
stalten eingeschleust werden. Dabei 
sind die Methoden von Gefangenen 
und Besuchern sehr variabel und so 
verfeinert worden, dass ein Gefangener 
mal äußerte: „Wir sind den Beamten 
immer mindestens einen Schritt voraus 
– bis diese einen Weg kennen, haben 
wir schon zwei andere!“

Hierzu hat sich Justizminister Rainer 
Stickelberger folgendermaßen geäußert: 
„Da Justizvollzugsanstalten immer eine 
Art Abbild der Welt außerhalb der Mau-
ern sind, wäre es naiv zu denken, dass 
Betäubungsmittel und Abhängigkeit bei 
der betroffenen Klientel dort kein Thema 
seien. Selbstverständlich wird aber alles 
getan, um so weit als möglich zu verhin-
dern, dass Betäubungsmittel in Justizvoll-
zugsanstalten gelangen. Beispielsweise 
gibt es regelmäßige Kontrollen von Besu-
cherinnen und Besuchern, die Hafträu-
me werden durchsucht und Urinkontrol-
len bei den Gefangenen durchgeführt. 
Diesem Bestreben sind bei einer verfas-
sungskonformen Ausgestaltung des Ju-
stizvollzugs allerdings Grenzen gesetzt. 
Auch das Verbreiten von Betäubungsmit-
teln innerhalb der Anstalten lässt sich an-
gesichts der gesetzlichen Rahmenbedin-
gungen, wonach die Unterbringung von 
Strafgefangenen während der Arbeit und 
Freizeit gemeinschaftlich erfolgen muss, 
nicht vollständig unterbinden.“

Dennoch werden durch vielfache auf-
wändige Kontrollen und Untersu-
chungen, durch Erfahrung, Kreativität 
und hohen Einsatz der Bediensteten 
mittlerweile erhebliche Mengen an 
Drogen entdeckt und sichergestellt.

Hierüber geben Beschreibungen und 
Statistiken Auskunft, die ebenso der 
Presse wie dem BSBD vom Justizmini-
sterium dankenswerterweise zur Verfü-
gung gestellt worden sind und die wir 
im Folgenden referieren wollen: 

„Im Wesentlichen gibt es drei Wege, 
über die Drogen in Justizvollzugsan-
stalten gelangen:
– durch Gefangene oder deren Besuch,
–  auf dem Postweg (also in Briefen und 

Paketen) und
– durch sogenannte Mauerwürfe.
Die Maßnahmen, durch die Drogen-
konsum und -handel in Justizvollzugsan-
stalten unterbunden werden sollen, ori-
entieren sich an diesen drei wesentlichen 
Einbringungswegen.

Damit alle Justizvollzugsanstalten 
auf ein- und demselben Erfahrungs-
stand sind, wird mehrmals im Jahr eine 
Personen-und Fallsammlung erstellt. Sie 
geht allen Justizvollzugsanstalten in Ba-
den-Württemberg zu. Zum einen werden 
auf diese Weise Erfahrungen mit Ein-
schmuggelwegen weitergegeben, so dass 
überall auf neue Entwicklungen reagiert 
werden kann. Zum anderen sind damit 
die Justizvollzugsanstalten über verdäch-
tige externe Personen unterrichtet, um 
im Fall einer Kontaktaufnahme mit ein-
zelnen Gefangenen informiert zu sein.

Gefangene/Besuch
Wenn Gefangene in die Justizvollzugsan-
stalt kommen (beispielsweise bei der Ein-
lieferung oder nach einer Lockerungs-
maßnahme), werden sie ausnahmslos 
kontrolliert und in der Regel durchsucht. 
Gibt es den Verdacht eines sogenannten 
Bodypacking, kommt eine personalin-
tensive Absonderung und ständige Beo-
bachtung in Betracht.

 Vergleichbar ist die Problematik des 
Einschmuggelns durch Besucherinnen 
und Besucher, der ebenfalls mittels 
Durchsuchung begegnet wird. Während 
Besuchen darf zudem kein Toilettengang 
ohne anschließende erneute Durchsu-
chung gestattet werden.“

Allerdings sind körperliche Eingriffe bei 
Gefangenen und Besucher/innen – wie z. 
B. digitale Untersuchungen von Körper-
höhlen, Röntgen- oder Ultraschallunter-
suchungen – nur zulässig, wenn die zu 

kontrollierenden Personen zustimmen, 
der Eingriff von einem Arzt vorgenom-
men wird und/oder wenn erforderlichen-
falls ein richterlicher Beschluss eingeholt 
worden ist. Bei begründetem Verdacht 
oder konkreter Überführung können 
Besucher/innen von weiteren Besuchsge-
nehmigungen (befristet) ausgeschlossen 
und Gefangenen können weitere Voll-
zugslockerungen (zeitweise) verwehrt 
werden (Red. wok).

„Zum Alltag in den Justizvollzugsan-
stalten gehören die Haftraumkontrollen. 
Die Kontrollen erfolgen regelmäßig, die 
Bediensteten sind dafür ausgebildet und 
speziell ausgerüstet. Darüber hinaus sind 
zwei justizeigene Rauschgiftspürhunde im 
Einsatz, jeweils einer in der Justizvollzugs-
anstalt Freiburg und in Ravensburg. Bei 
Bedarf kommen auch Einsätze in anderen 
Anstalten in Betracht. Regelmäßig werden 
bei Inhaftierten zudem Urinkontrollen 
durchgeführt, insgesamt sind es mehrere 
Tausend im Jahr. Wenn Gefangene die 
Kontrolle verweigern oder der Test positiv 
ist, folgen entsprechende Maßnahmen. 
Das können Sicherungsmaßnahmen sein 
(beispielsweise Trennung einzelner Ge-
fangener), zusätzlich aber auch Diszipli-
narmaßnahmen. Darüber hinaus erstat-
ten die Anstalten Strafanzeige, sofern ein 
Straftatbestand erfüllt ist.

Postweg:
Zur Untersuchung eingehender Briefe 
und Pakete stehen flächendeckend Rönt-
gengerate zur Verfügung.

Mauerwürfe
Um sogenannte Mauerwürfe zu verhin-
dern, wurden bereits und werden in den 
Justizvollzugsanstalten Kameras instal-
liert. Damit soll der Bereich im Vorfeld 
einer Justizvollzugsanstalt überwacht 
werden. Zudem werden die Höfe vor 
einem Hofgang abgesucht. Während des 
Hofgangs erfolgt eine Sicherung bekann-
ter Überwurfstellen durch Außenposten. 

Einige Zahlen: Im Jahr 2012 gab 
es landesweit 502 Vorkommnisse, bei 
denen Betäubungsmittel und andere 
sicherheitsrelevante Gegenstände (bei-
spielsweise Mobiltelefone oder Bargeld) 
sichergestellt wurden. Die Zahl der Si-
cherstellungen von Betäubungsmitteln 
lag bei 243.
–  Aufgedeckte Mauerwürfe im Jahr 

2012: 97 (zum Vergleich: 2011: 61; 
2010: 76)

–  Festgestellte Einschmuggelversuche 
im Rahmen von Besuchen 2012: 38 
(2011: 36; 2010: 25)

–  Sicherstellungen von unerlaubten Ge-
genständen 2012, bevor diese in den 
Gefangenenbereich gelangen konnten: 
169 (2011: 139; 2010: 187)
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–  Sicherstellungen im Gefangenenbereich 
2012: 333 (2011: 212; 2010: 247)

–  Angeordnete Urinkontrollen 2012: 
8676 (davon 812 positive Tests) (2011: 
9127 Urinkontrollen, davon 692 posi-
tiv; 2010: 8563 Urinkontrollen, davon 
767 positiv) 

Bestätigt werden kann die Annahme, 
dass Gefangene aus den ehemaligen 
GUS-Staaten an zuordenbaren Vor-
kommnissen im Zusammenhang mit 
Betäubungsmitteln und anderen sicher-
heitsrelevanten Gegenständen überpro-
portional beteiligt waren. Während sie 
einen Anteil von rd. 10 Prozent an der 
Gesamtzahl der Gefangenen ausmachen, 
waren sie 2012 an über 20 Prozent die-

Jahr Alle Vorkommnisse mit Sicherstellungen von 
Betäubungsmitteln und anderen  
sicherheitsrelevanten Gegenständen

davon nur
Sicherstellungen von
Betäubungsmitteln

2008 411 227
2009 497 258
2010 395 245
2011 351 190
2012 502 243

ser Vorkommnisse beteiligt. Bei der Ver-
teilung der Vorkommniszahlen auf die 
Anstalten ist zu vermuten, dass in neu-
eren Anstalten, deren bauliches Sicher-
heitskonzept etwa Mauerwürfe besser 
zu verhindern vermag, auf der anderen 
Seite von Gefangenen auf Verurteilte, 
die sich selbst zur Strafverbüßung stel-
len, auf gelockerte Mitgefangene und auf 
Angehörige ein höherer Druck ausgeübt 
wird, Betäubungsmittel einzubringen.“ 
Hier nochmals ein Überblick über die 
Sicherstellung von sicherheitsrelevanten 
Gegenständen und Betäubungsmitteln in 
den 17 Justizvollzugsanstalten des Lan-
des, in deren 23 Außenstellen und im 
Justizvollzugskrankenhaus:

„Hinsichtlich der Art der sichergestell-
ten Betäubungsmittel ist festzuhalten, 
dass es sich dabei über die Jahre hinweg 
zu einem größeren Anteil um Haschisch 
und Marihuana handelt. Seit einigen Jah-
ren spielt auch das zur Substitution Opi-
atabhängiger entwickelte Medikament 
„Subutex“ (Wirkstoff: Buprenorphin) 
eine erhebliche Rolle. Demgegenüber ist 
der Anteil sichergestellten Heroins in den 
letzten Jahren zurückgegangen. Kokain 
wird seit Jahren nur in geringen Gesamt-
mengen sichergestellt. Hinzu kommen 
noch Funde von synthetischen Drogen 
und Tabletten.“ JuM

Auswirkungen für den Justizvollzug 
bei großen Strafverfahren
Es steht außer Frage, dass der Justizvoll-
zug seine Aufgabe mit hohem Pflichtbe-

wusstsein und Einsatz erfüllt, wenn es 
darum geht, Angeklagte den zuständigen 
Gerichten zur reibungslosen Durchfüh-
rung von Hauptverhandlungen und an-
deren Verfahrensterminen vorzuführen 
und dort auch Sitzungsdienst zu leisten.

Derzeit steht wieder ein sehr großes 
Verfahren an, in dem es um ausgedehnten 
Drogenhandel in beängstigenden For-
men in der JVA Heilbronn geht. Der 
Prozess gegen elf Angeklagte vor dem 
Heilbronner Landgericht begann am 26. 
Februar 2014 und er wurde aus Sicher-
heitsgründen in das OLG-Gebäude auf 
dem Areal der JVA Stuttgart-Stammheim 
verlegt. Die Staatsanwaltschaft wirft den 
Männern zwischen 27 und 45 Jahren 
bandenmäßigen Rauschgifthandel und 
die Bildung einer kriminellen Vereini-
gung vor. Sie sollen im großen Stil mit 

dem Heroinersatzstoff Subutex, Marihu-
ana und Heroingemisch gehandelt ha-
ben – und zwar innerhalb und außerhalb 
der Gefängnismauern. Die Angeklagten 
stammen alle aus den ehemaligen So-
wjetrepubliken und saßen zum Teil we-
gen sehr schwerwiegender Straftaten (u.a. 
wegen Mordes) ein. In der Anstalt haben 
die Gefangenen offensichtlich nach dem 
Vorbild der „Diebe im Gesetz“ aus den 
russischen Gefängnissen eine straff hie-
rarchisch organisierte „mafiöse Bruder-
schaft“ gebildet, die die Logistik für die 
Beschaffung und den sehr lukrativen 
Handel der Drogen übernahm. Außer-
dem habe es außerhalb des Gefängnisses 
einen großen konspirativen Unterstüt-
zerkreis, eine gut funktionierende Seil-
schaft für die „Brüder drinnen“ gegeben. 
(s. hierzu: HEILBRONNER STIMME 
vom 27.02.2014)

Hervorheben möchte der BSBD im 
Zusammenhang mit den kriminal-
polizeilichen Ermittlungen in dieser 
sehr schwierigen und umfangreichen 
Angelegenheit ein an den Leiter der 
JVA Heilbronn gerichtetes Schreiben 
der Polizeidirektion Heilbronn vom 
10.12.2013 (s. Kasten). Neben dem 
Dank zeigt das Schreiben ebenso, wie 
durch enge und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit den konspirativen Machen-
schaften mafiöser Gruppen wirksam be-
gegnet werden kann. Dies ist wohl auch 
das einzige Mittel gegen die unerträgliche 
Arroganz und den beißenden Spott, den 
die vermeintlich Mächtigen der Sub-
kultur gegenüber den Bediensteten der 
Anstalt häufig zur Schau stellen und 
womit sie auch die disziplinar- und ord-
nungsrechtlichen Abläufe im Vollzug zu 
untergraben versuchen. Es ist zu hoffen, 
dass mit diesem Verfahren vor dem LG 
Heilbronn solcherart kriminellen Kräften 
deutliche Grenzen aufgezeigt und gesetzt 
werden können.

Ohne Frage gibt es aber auch erheb-
liche Schwierigkeiten und Gefahren in 

Im Zusammenhang mit den kriminalpolizei-
lichen Ermittlungen möchte der BSBD ein 
an den Leiter der JVA Heilbronn gerichtetes 
Schreiben der Polizeidirektion Heilbronn vom 
10.12.2013 bekannt geben: 

Polizeidirektion Heilbronn
Leiter Kriminalpolizei

Herrn Leiter der JVA Heilbronn
„Ermittlungsverfahren ‚Gitter‘
Unterstützung der Kriminalpolizei Heilbronn 
durch Herrn S. und Herrn M. 
von der JVA Heilbronn“

Sehr geehrter Herr Anstaltsleiter, 
„wie Ihnen bekannt ist, wird von der Kriminal-

polizei und der Staatsanwaltschaft Heilbronn 
seit längerer Zeit das Ermittlungsverfahren 
‚Gitter‘ bearbeitet. Zwischenzeitlich kam es zur 
Anklage und es wird aktuell vor dem Landge-
richt Heilbronn verhandelt.
Hintergrund der Ermittlungen war der organi-
sierte Rauschgifthandel in der JVA Heilbronn 
durch Spätaussiedler, die sowohl in als auch 
außerhalb der JVA ein straffes und enges 
Organisationsnetz aufgebaut hatten.
Bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt wurden 
die Ermittlungen und die Durchführung be-
stimmter Maßnahmen durch Ihre Mitarbeiter, 
Herrn S. und Herrn M, in hervorragender Weise 
unterstützt und werden auch heute noch 
flankiert. Für diese Zusammenarbeit möchte 

ich mich bei Ihnen und insbesondere bei den 
beiden Mitarbeitern, Herrn S. und Herrn M., im 
Namen der Kriminalpolizei Heilbronn für die 
engagierte und professionelle Unterstützung 
ganz herzlich bedanken.
Ohne diese hervorragende und enge Koope-
ration wären die Ermittlungen nicht in der Zeit 
und nicht mit diesem Ergebnis abzuschließen 
gewesen. Das Verfahren war schon mehrfach 
Anlass, seitens der Justiz in anderen Bundes-
ländern und sogar seitens EUROPOL auf den 
Sachbearbeiter zuzugehen, um einen Fachvor-
trag zu organisieren.

Mit besten Grüßen und einem 
herzlichen Dankeschön“ 
Ihr … Kriminaldirektor
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einem solchen Verfahren: Die „Bruder-
schaft der Diebe im Gesetz“ ist total ab-
geschottet, Aussagen zu den Vorwürfen 
wird es aus diesem Kreis kaum geben, 
auch Zeugen werden nichts oder nur Un-
bedeutendes sagen, denn die „Strafen für 
Verräter“ und selbst für eine Kooperati-
on mit Behörden sind allseits als brutal 
und äußerst drastisch bekannt; dies führt 
gelegentlich auch zu Drohungen gegen 
unbeteiligte Angehörige von Aussagewil-
ligen. Unter diesen Vorzeichen muss man 
sich auf einen langen Prozess einstellen, 
der zunächst bis 2015 terminiert ist. Und 
nun kommt der Justizvollzug in seiner 
Unterstützerfunktion ins Spiel.

Die „Bruderschaft“ ist aus nachvoll-
ziehbaren Gründen auf verschiedene Ju-
stizvollzugsanstalten des Landes verteilt 
worden: die elf Angeklagten sind außer 
in der JVA Heilbronn nun landesweit in 
acht weiteren in Anstalten untergebracht. 
So müssen für Vorführungen zu den Ter-
minen in Stuttgart-Stammheim nicht sel-
ten Entfernungen zwischen 100 und 200 
Kilometern in Gefangenentransportfahr-
zeugen überwunden werden. Allein fünf 
Wegstrecken weisen Entfernungen von 
über 90 Kilometern und mehr auf und 
betreffen sechs Angeklagte.

Für den Transport und die Vorfüh-
rungen müssen die inhaftierten Ange-
klagten – jeweils nach Einschätzung der 
individuellen Sicherheitserfordernisse – 
in jedem Einzelfall von mindestens zwei 
Vollzugsbediensteten begleitet und be-
aufsichtigt werden. Da die elf Angeklag-

ten ja immer anwesend sein müssen, sind 
so an jedem Verhandlungstag mindestens 
20 bis 24 Bedienstete des Justizvollzugs 
für viele Stunden unterwegs. Werden die 
Verkehrsverhältnisse auf den Fernstraßen 
und den Autobahnen (insbes. A5, A80, 
A81) berücksichtigt, wird deutlich, dass 
für die An- und Abfahrten zum und vom 
Prozessort jeweils etwa anderthalb bis drei 
Stunden hinzu kalkuliert werden müssen. 
Bei einer zu erwartenden Sitzungsdauer 
von fünf bis acht Stunden ist nun leicht 
auszurechnen, welcher Stundenaufwand 
– bei entsprechender Pausenregelung – 
von einzelnen Bediensteten in diesem 
großen Drogenstrafverfahren für Vor-
führungen und Sitzungsdienste erbracht 
werden muss – und dies bei einer Prozes-
sdauer, die voraussichtlich bis in das Jahr 
2015 reicht.

Hinzu kommt für die Bediensteten 
eine hohe Anspannung. Jede/r im Vollzug 
Tätige weiß, dass Transporte und Vor-
führungen in der Vorstellung von vielen 
Gefangenen als Schwachstellen im Si-
cherheitssystem gelten, die sich eventu-
ell – oder geplant – gut als Fluchtgelegen-
heiten oder aber zu Befreiungsaktionen 
durch Dritte (aus der „Bruderschaft“) 
eignen könnten. Gerade bei Gefangenen 
aus dem Bereich der organisierten Krimi-
nalität mit konspirativen Verbindungen 
nach draußen kann dieser Gedanke nicht 
völlig außer Acht bleiben. Welche Sicher-
heitsvorkehrungen und -ausrüstungen 
in diesen Zusammenhängen im Einsatz 
sind, wird hier natürlich nicht dargelegt.

Der Justizvollzug ist selbstverständlich 
bereit, diese zusätzliche Aufgabe von ho-
her Bedeutung für unsere Rechtspflege 
zu übernehmen und zuverlässig zu be-
wältigen. Dabei besteht die Schwierig-
keit, dass in den Anstalten in aller Regel 
keine eigenen Vorführabteilungen mit 
Personalzuteilungen eingerichtet sind, 
da diese Dienstaufgaben ja nur anlass-
bedingt auftreten. Für diese Anlässe der 
Vorführungen und Sitzungsdienste müs-
sen dann aber Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von ihren angestammten Dienst-
posten abgezogen und durch Kollegen/
innen zeitweise ersetzt werden.

Der BSBD wollte diese Umstände 
im Personalgefüge auch nur deshalb 
erwähnen, weil sie erneut ein Schlag-
licht darauf werfen, dass im Justizvoll-
zug Personal-Einsparungen auch auf-
grund solcher Ausnahmesituationen 
unbedingt vermieden werden müssen; 
denn solche Großverfahren mit dem 
Gegenstand der „organisierten Krimi-
nalität“ und vielen Angeklagten (z.B. 
auch „Rocker“, „Black Jackets“) haben 
bereits zugenommen und sie werden 
sich allen Anzeichen nach künftig noch 
ausweiten.

Um dies alles bewältigen zu können, 
sind der Justizvollzug und seine Bedien-
steten auch auf Unterstützung angewie-
sen. Für solche Unterstützungen, die 
die Beamten des Justizvollzugs von den 
Gerichten und – bei besonders hohen Si-
cherheitsvorkehrungen – von der Polizei 
erhalten, sagen wir herzlichen Dank!  wok

Wieso ist Drogenhandel in großem Stil im Gefängnis 
möglich? Sind Vollzugsbeamte überfordert? Alexan-
der Schmid, Landesvorsitzender im BSBD, stellt sich 
Fragen von Carsten Friese.

•  Erneut findet ein Prozess um umfangreichen Drogen-
schmuggel ins Heilbronner Gefängnis statt. Wie kann 
es sein, dass dies dort so floriert?

Alexander Schmid: Drogen sind eine Realität, die es in-
nerhalb und außerhalb von Gefängnismauern gibt. Auf 
dem Markt in einer Vollzugsanstalt ist die Ware noch 
teurer zu verkaufen. Gewinnspannen von 1000 Prozent 
sind keine Seltenheit. Das wollen wir auf keinen Fall, 
weil es viele, viele Verlierer gibt, die konsumieren, sich 
verschulden und Opfer schnell wieder zu Tätern werden. 
•  Dennoch scheint es wie in Heilbronn zu boomen. Ein 

Wachstumsmarkt?
Alexander Schmid: Wir sind besorgt, weil die Zahlen 
eher zunehmen. Es gibt spezielle subkulturelle Grup-
pen, die wie im Heilbronner Fall fast mafiöse Strukturen 
haben. Am Drogengeschäft sind russlanddeutsche Ge-
fangene überproportional beteiligt. Rund zehn Prozent 
beträgt ihr Anteil von allen Häftlingen, bei Drogende-
likten steigt er auf 20 bis 25 Prozent.
•  Wieso fällt ein solcher Drogenschmuggel nicht früher auf?
Alexander Schmid: Gute Frage. Wir sind relativ gut 
ausgebildet, haben Metallsensoren, um Handys oder 
Waffen zu entdecken, können mit Röntgengeräten Ta-
schen oder Pakete durchleuchten. Sie dürfen aber nur 

Gegenstände durchleuchten, keine Gefangenen oder 
Besucher.
•  Gerade bei Besuchen geht aber offenbar viel durch. 

Warum?
Alexander Schmid: Das Problem ist, dass oft kleinste 
Mengen ins Gefängnis kommen, die meisten über di-
rekte Kontakte. Bei einem Begrüßungskuss oder einer 
schnellen Umarmung können Drogen weitergereicht 
werden, wenn ein Vater sein Kind kurz auf den Schoß 
nimmt, ist es ebenso denkbar. Wir haben sogar schon 
ein halbes Gramm Heroin unter einer Briefmarke gefun-
den – oder getränktes Briefpapier mit Spice. Es gibt für 
uns Grenzen. Und wir möchten mit Blick auf die Reso-
zialisierung von Gefangenen stabile soziale Kontakte. 
Da gehen wir ein gewisses Risiko ein. Wir wollen keine 
Verhältnisse wie in Guantanamo.
•  Sind Drogen in Gefängnissen ein landesweites Pro-

blem oder wird mancherorts zu lax kontrolliert?
Alexander Schmid: Es ist ein landesweites Thema und 
gibt mehr oder weniger große Schwankungen. Es wäre 
falsch zu mutmaßen, dass Kontrollen generell zu lax 
sind. Sie sind intensiviert worden, und dass solche 
Machenschaften immer wieder aufgedeckt werden, 
ist auch darauf zurückzuführen, dass mehr und besser 
kontrolliert wird.
•  In Heilbronn berichtete ein Gefangener, der Dialy-

sepatient ist, dass er nach Besuchen in einer Praxis 
Drogen zurückschmuggelte. Anfangs im Körper, dann 
aber auch in den Socken. Das ist doch zu einfach. 

Alexander Schmid: Das ist schwer zu kommentieren. 
Natürlich besteht die Möglichkeit, Gefangene vor je-
der Rückkehr zu entkleiden. Es muss aber ein Verdacht 
bestehen, es muss Gefahr im Verzug sein, sonst kann 
schnell der Vorwurf von Menschenrechtsverletzungen 
kommen. Mal einfach zu einem Gefangenen sagen, 
mach dich nackig, das geht nicht. 
•  Und wie kommen dann trotz Metallsensoren Handys 

hinter Gitter?
Alexander Schmid: Wir haben bei einem Mauerwurf 
mit einem Orangennetz schon Handy-Bauteile in Süd-
früchten entdeckt. Die Teile sind heute so klein, dass sie 
sogar im Körper geschmuggelt werden können.
•  In zwei Anstalten gibt es im Südwesten Drogenhunde. 

Wieso nicht in jeder? 
Alexander Schmid: Mit diesen speziell ausgebildeten 
Hunden kann man relativ viel abgreifen, die Anstalten, 
die einen haben, sind hochzufrieden. Es heißt immer 
das liebe Geld. Da wird Sinnvolles leider blockiert.
•  Wie sehen Sie die weitere Entwicklung in den Gefäng-

nissen?
Alexander Schmid: Wir müssen aufpassen, dass die 
Situation nicht noch weiter nach oben geht. Gefangene 
haben einen Anspruch, dass sie im Vollzug nicht durch 
Drogen und Gewalt in einen Abwärtssog geraten. Es ist 
daher unerlässlich, den Justizvollzug mit ausreichend 
Personal auszustatten. Weitere Eingriffe würden einen 
Verlust an Sicherheit für die Inhaftierten und Bedien-
steten bedeuten. Das kann niemand wirklich wollen.

Quelle: HEILBRONNER STIMME vom 28. Februar 2014 
– mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.

INTERVIEW: Drogenhandel im Gefängnis
„Da wird Sinnvolles leider blockiert“
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Ministerium will 
Rauschgifthunde  
anschaffen

Der Drogenprozess vor dem Landgericht 
rückt die Heilbronner Justizvollzugsanstalt 
(JVA) in ein schlechtes Licht (wir berichteten). 
Gibt es nach wie vor eine mafiös strukturierte 
Bruderschaft unter russischstämmigen Häft-
lingen, die Rauschgift im großen Stil ins Ge-
fängnis schmuggelt und hier verkauft?

„Wir haben die Oberbosse der Gruppe 
in andere Haftanstalten verlegt und so die 
Struktur zerschlagen“, sagt der Heilbronner 
JVA-Leiter Hans-Hartwig Dickemann – und 
fügt an: „Wenigstens für eine gewisse Zeit.“ 
Denn nach wie vor sitzen 30 russischstäm-
mige Häftlinge im Gefängnis. „90 Prozent ha-
ben eine Drogenproblematik.“ Es gebe gene-
rell bei diesen Gefangenen die Tendenz, die 
Struktur „wieder zu bilden“. Nicht nur hinter 
Heilbronner Gittern. Dickemann: „Das hören 
wir auch von anderen Anstalten.“

Lücken 
Außerdem seien den Möglichkeiten der 
Durchsuchungen im Strafvollzug „Grenzen 
gesetzt“, erklärt der Gefängnisleiter. „Wir 
können beispielsweise die Besuche der Müt-
ter von Gefangenen nicht generell verbieten. 
Wir dürfen auch nicht Körperöffnungen in-
spizieren.“ Diese Lücken hatten die elf Ange-
klagten, die jetzt vor dem Landgericht stehen, 
genutzt, um Drogen in die JVA zu schmug-
geln. „Selbstverständlich“ sei es das Ziel im 
baden-württembergischen Strafvollzug, dass 
keine Drogen in die Gefängnisse gelangen, 
stellt die Sprecherin des Justizministeriums, 
Martina Schäfer, gestern klar. Darum wür-
den auch Hafträume durchsucht, Häftlinge 
müssten Urinproben abgeben. Dass diese 
Maßnahmen greifen würden, bewiesen diese 
Zahlen: 2012 wurden in 243 Fällen Betäu-
bungsmittel in den Gefängnissen des Lan-
des sichergestellt. 2011 waren es noch 190. 
Neuere Zahlen hat Martina Schäfer nicht.

Ausmaß 
Das Justizministerium plane zudem, weitere 
Rauschgiftspürhunde anzuschaffen. Bisher 
gebe es diese nur in der JVA Ravensburg und 
Freiburg. Allerdings hätten die Bemühungen 
des Ministeriums ihre Grenzen in der „verfas-
sungskonformen Ausgestaltung des Justiz-
vollzugs“. Dazu gehörten die gemeinschaft-
liche Unterbringung der Häftlinge während 
der Arbeit und Freizeit. Über das konkrete 
Ausmaß des Drogenhandels könne das Mini-
sterium keine Aussagen treffen. H. Buchholz
Quelle: HEILBRONNER STIMME vom 28. Februar 
2014 – mit freundl. Genehmigung der Redaktion.

Ziel: Bessere Kontrollen gegen 
Drogenhandel in Haft

Standortentscheidung im Finanz- und Justizministerium gefallen:

Gibt es eine neue JVA bei Tuningen?
Ist die jahrelange Hängepartie bald beendet?

Im letzten VOLLZUGSDIENST (1/2014) haben wir vom BSBD-Landesvorstand 
auf Seite 7 und 8 noch ungeduldig gefragt, wann sich den endlich in der 
Standortfrage einer neuen Justizvollzugsanstalt im südwürttembergischen 
Raum etwas bewegt. Nun sind gemeinsam im Finanz- und Justizministerium 
die Würfel gefallen und die Standortsuche hat mit einem Zuschlag für die 
Gemeinde Tuningen ein – vorläufiges – Ende gefunden (s. angeschlossene 
Medieninformation des Justizministeriums und des Ministeriums für Finanzen 
und Wirtschaft vom 20.02.2014.)

Mit einem kurzen Statement gegen-
über der Presse begrüßte der BSBD-
Landesvorsitzende Alexander Schmid 
im Namen „der Gewerkschaft der 
Gefängnismitarbeiter“ die getroffene 
Entscheidung. Damit scheine „eine 
jahrelange Hängepartie“ bald beendet 
zu sein.

Doch es scheint auch, dass die „Kuh 
noch nicht vom Eis“ ist – und es fragt sich 
wieder: „Wie lange wird es diesmal dau-
ern?“ Die bereits zu Be-
ginn der Standortsuche 
hervorgetretene Bür-
gerinitiative – die Akti-
onsgemeinschaft gegen 
ein Gefängnis (AGG) 
mit ihrem Sprecher 
Eberhard Haf – ist nun 
unverzüglich wieder auf 
den Plan getreten und 
hat ihre entsprechend 
ablehnende Haltung zur 
Standortentscheidung 
erneut nachdrücklich 
aufgemacht. Dabei werden durchaus 
Ängste geschürt, die – auch der BSBD – 
rational nicht nachvollziehen kann – und 
wer sein Emblem mit einer „Eisenkugel 
für den Gefangenenfuß“ verziert, mag 
das möglicherweise witzig meinen, es 
zeigt aber auch eine Attitude aus längst 
vergangenen Zeiten.

Soviel sei dazu gesagt: Ein Gefängnis 
ist nicht die Ausgeburt allen Übels, wenn 
auch viele Übeltäter drinnen sitzen; und 
diejenigen, die tagtäglich raus dürfen und 
mit denen es die Bewohner von Tunin-
gen zu tun bekommen könnten, sind 
schwer arbeitende, unauffällige und – aus 
unmittelbarer Anschauung – besonders 
gesetzestreue Vollzugsbeamtinnen und - 
beamte.

Es ist erstaunlich, dass andererseits die 
Oberbürgermeister und Repräsentan-
ten der Oberzentren Villingen-Schwen-
ningen und Rottweil, deren Standortan-
gebote nun nicht berücksichtigt werden 
konnten, sehr enttäuscht oder gar verär-
gert sind, weil sie das Gefängnis mit 500 
Haftplätzen aus wirtschaftlichen Grün-
den gerne auf ihrer Gemarkung angesie-

delt hätten. Nun ist die 2.900 Einwoh-
ner starke „Bevölkerung von Tuningen 
am Zug“, denn ein „Bürgerentscheid“ sei 
nun auf den Weg zu bringen – so Bürger-
meister Jürgen Roth (50) nach einem 
Bericht des SCHWARZWÄLDER BO-
TEN vom 21.02.2014. Dabei stelle sich 
ihm die pikante Frage. „Welches ist die 
korrekte Fragestellung für den Bürgerent-
scheid. Passierten bei der Formulierung 
Fehler, könnte es im schlimmsten Fall 

gleich mehrere Bürger-
entscheide bedeuten.“ 
Deshalb müsse man 
sich beraten lassen und 
danach sollten späte-
stens Ende Juni, An-
fang Juli 2014 die Bür-
gerinnen und Bürger 
entscheiden. Und der 
BSBD fügt hinzu: Es 
müsste auch geprüft 
werden, ob und in-
wieweit die Landesre-
gierung, die immerhin 

für über zehn Millionen Baden-Württ-
emberger verantwortlich ist, überhaupt 
an einen Bürgerentscheid gebunden ist, 
dessen Erfolg völlig in den Sternen steht. 
Und da es sich ja um ein Bauprojekt der 
Landesregierung handelt, stellt sich zu-
dem die Frage, ob nicht – wie bei Stutt-
gart 21 – alle stimmberechtigten Bürger 
des Landes zu dem Entscheid aufgerufen 
werden müssten.

Wie der Bürgerwille aussehen könnte, 
vermag der Bürgermeister von Tuningen 
derzeit beim besten Willen nicht zu sa-
gen, denn es gebe „hier alle möglichen 
Strömungen“. Er hoffe aber darauf, dass 
die Bürger alle Möglichkeiten zu ihrer 
Information nutzen mögen, bevor sie ihr 
Kreuz machen.

Dagegen ist der AGG-Sprecher Eber-
hard Haf erwartungsgemäß anderer 
fester Meinung. Bis zuletzt habe man ge-
hofft, dass das Gefängnis nach Rottweil 
gehe, „wo es auch hingehört!“

„Was nach seinen Worten aber der Ge-
meinde Tuningen und ihrer Bürger nun 
ganz sicher bevorsteht, sei eine ganze Rei-
he von Aktionen, Veranstaltungen, kurz: 

Logo der Aktionsgemeinschaft gegen 
das Gefängnis. Foto: Homepage AGG



18  BADEN-WÜRTTEMBERG DER VOLLZUGSDIENST 2/2014

eine wahre Anti-Gefängnis-Propaganda:  
‚Wir werden am Ball bleiben und alle 
Möglichkeiten, die uns zur Verfügung 
stehen, nutzen‘, verspricht Haf“ … und 
der BSBD sagt: „wir werden an diesem 
Ball mitspielen!“ – schon allein deshalb, 
dass nicht erneut eine weitere vierjährige 
Standortsuche aufgemacht wird, denn 
wir erinnern uns sehr genau an die „Bür-
ger von Zepfenhan – das Bitzwäldle – 
den Landtagswahlkampf 2010“.

Nun vom BSBD noch einige sachliche 
Gesichtspunkte: Das für den JVA-Neubau 
vorgesehene Gelände umfasst 16 Hektar 
und war von 1967 bis 2012 Standort des 
Liapor-Blähtonwerks. Dieses war wegen 
stark gestiegener Energiekosten unrenta-
bel geworden, schloss 2012 seine Pforten 
und liegt seitdem brach. Dies sind an sich 
gute Voraussetzungen, denn das Bauge-
lände ist teilweise erschlossen, eine Bra-
che ohne jeden Nutzen kann revitalisiert 
werden und ein neuer Flächenverbrauch 
mit einer Boden-Versiegelung wird ver-
mieden. Zudem ergibt sich eine günstige 
Verkehrsanbindung, denn die Autobahn 
81 liegt mit ihrer Anschlussstelle 36 – Tu-
ningen – in unmittelbarer Nähe, sodass 
für Gefangenentransportwagen nur kurze 
Wegstrecken zu bewältigen sein werden. 
Außerdem wäre das künftige Anstalts-
areal nicht innerhalb des Ortes Tuningen, 
sondern es ist ein Stück davon entfernt (s. 
Abbildung)  wok

Das Liapor-Gelände (links) in Tuningen, direkt 
neben der Autobahn 81, soll der Standort für ein 
neues Großgefängnis werden.  Foto: Götz

Auf diesem verlassenen Werksgelände bei Tunin-
gen soll die neue JVA gebaut werden.  Foto: dpa

Justizministerium u. Ministerium f. Finanzen u. Wirtschaft – Pressestellen

Konkrete Modalitäten des Grundstücks-
erwerbs müssen geklärt werden
Medieninformation vom 20. Februar 2014
•  Industriebrache bei Tuningen soll als Standort für neue Justizvollzugsanstalt 

weiter verfolgt werden.
•  Justizminister Rainer Stickelberger und Finanz- und Wirtschaftsminister Nils 

Schmid einigen sich in Abstimmung mit Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann auf weiteres Vorgehen.

•  Enge Einbindung der Bürgerinnen und Bürger vor Ort geplant, Modalitäten 
des Grundstückserwerbs müssen geklärt und bauleitplanerische Rechts-
grundlagen geschaffen werden.

Justizminister Rainer Stickelberger und 
Finanz- und Wirtschaftsminister Nils 
Schmid werden in Abstimmung mit Mi-
nisterpräsident Winfried Kretschmann 
dem Kabinett das an der Autobahn 81 
gelegene Konversionsgelände („Liapor“) 
auf der Gemarkung der Gemeinde Tu-
ningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) als 
möglichen Standort für den Bau einer 
neuen Justizvollzugsanstalt vorschlagen. 
Eine vorangegangene Baugrunduntersu-
chung hatte ergeben, dass die Industrieb-
rache grundsätzlich geeignet ist.

Der Bürgermeister der Gemeinde Tu-
ningen und die Oberbürgermeister und 
Bürgermeister der ebenfalls an einer 
Ansiedelung interessierten Gemeinden 
wurden bereits über die Entscheidung 
zum weiteren Vorgehen informiert. Be-
vor jedoch ein abschließender Standort-
Beschluss des Ministerrats möglich wird, 
müssen nun die konkreten Modalitäten 
des Grundstückserwerbs geklärt werden. 
Die Gemeinde Tuningen wurde gebe-
ten, über ihre Bereitschaft zur Schaffung 
der erforderlichen bauleitplanerischen 
Rechtsgrundlagen zu entscheiden.

Um die Bevölkerung vor Ort über die 
beabsichtigte Entscheidung zu informie-
ren, wird die Landesregierung über die 
bereits im Jahr 2013 durch das Justiz-
ministerium durchgeführten Maßnah-
men hinaus weitere Maßnahmen zur 
Bürgerbeteiligung und -information in 
der Planungs- und Bauphase anbieten. 
Hierzu sagte die Staatsrätin für Zivilge-
sellschaft und Bürgerbeteiligung, Gisela 
Erler: „Für eine erfolgreiche Umsetzung 
der Bürgerbeteiligung vor Ort werden 
die Prinzipien des Planungsleitfadens 
angewendet. Wichtig dabei ist die Ein-
bindung der Gemeinde vor Ort, also der 
Bürgerinnen und Bürger, der Bürgermei-

ster, der Gemeinderäte und der Verbände. 
Entscheidend wird sein, dass die Gründe 
für die Standortwahl, die möglichen Aus-
wirkungen und die positiven Effekte wie 
auch befürchtete negativen Folgen einer 
JVA in einem sachlichen Diskurs mit den 
Bürgerinnen und Bürgern erörtert wer-
den“. Auf diese Weise soll einer Entwick-
lung der Weg bereitet werden, wie sie in 
der Vergangenheit beim Bau neuer Voll-
zugsanstalten häufig zu beobachten war: 
Entsprechendes Bemühen aller Seiten vo-
rausgesetzt, besteht die begründete Hoff-
nung, dass selbst anfängliche Ablehnung 
im Laufe der Zeit in gute Nachbarschaft 
mündet.

„Der Neubau einer Justizvollzugsan-
stalt in diesem Raum ist ein notwendi-
ger Schritt hin zu einer zukunftsfähigen 
Struktur unseres Justizvollzugs“, sagte 
Justizminister Stickelberger. In einer 
neuen multifunktionalen Justizvollzugs-
anstalt an der Schnittstelle zwischen dem 
südwürttembergischen und dem südba-
dischen Landesteil sei die Unterbringung 
von Untersuchungs- und Strafgefange-
nen für die Landgerichtsbezirke Kon-
stanz, Rottweil, Hechingen und Walds-
hut-Tiengen vorgesehen. Der Minister 
wies darauf hin, dass durch den Neubau 
die Möglichkeit eines den gesetzlichen 
Vorgaben entsprechenden Behandlungs-
vollzugs an Strafgefangenen aus dem 
Zuständigkeitsbereich dieser Gerichte 
geschaffen werden soll. Diese müssen 
derzeit entgegen dem verfassungsrecht-
lichen Gebot einer heimatnahen Unter-
bringung in den Justizvollzugsanstalten 
Freiburg, Offenburg und Rottenburg un-
tergebracht werden.

Durch den Bau einer neuen Justizvoll-
zugsanstalt mit 400 bis 500 Haftplätzen 
könnten die kleinen, nicht wirtschaftlich 
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zu betreibenden und sanierungsbedürf-
tigen Vollzugseinrichtungen in Rottweil, 
Oberndorf, Villingen-Schwenningen, 
Hechingen, Tübingen und Waldshut-
Tiengen geschlossen werden. „Der Rech-
nungshof fordert seit langem, personal-
intensive und unwirtschaftliche kleinere 
Vollzugseinrichtungen aufzugeben und 
größere, wirtschaftliche Einheiten zu be-
treiben. Dem könnten wir damit nach-
kommen“, so Stickelberger. Damit lasse 
sich die Struktur des Justizvollzugs nach-
haltig verbessern und wirtschaftlich opti-
mieren, so dass ein verfassungskonformer 
Vollzug ohne zusätzliche Personalstellen 
möglich sei und gegebenenfalls unter 
Berücksichtigung von derzeit nicht zu 
prognostizierenden künftigen Belegungs-
zahlen zusätzliche Schließungsoptionen 
realisiert werden könnten. „Davon abge-
sehen“, so Finanz- und Wirtschaftsmini-
ster Schmid, „bringt eine Justizvollzugs-
anstalt stabile Arbeitsplätze in die Region 
und belebt die örtliche Wirtschaft.“

Der im Jahr 2012 durchgeführte neue 
Standortsuchlauf für den Neubau einer 
Justizvollzugsanstalt hatte zehn bewer-
tbare Standortvorschläge erbracht. Die 
weitere Prüfung durch das Amt Kon-

stanz des Landesbetriebs Vermögen und 
Bau Baden- Württemberg ergab, dass ein 
derzeit landwirtschaftlich genutzter und 
auf den Gemarkungen Tuningen und 
Weigheim (Villingen-Schwenningen) ge-
legener Standort sowie eine auf Gemar-
kung Tuningen gelegene Industriebrache 
(„Liapor“) für den Bedarf am ehesten 
geeignet sind.

Zu beiden Standorten erfolgte im Jahr 
2013 eine geotechnische Baugrundun-
tersuchung, die Vorteile zugunsten des 
Standorts Liapor aufzeigt (dort fand 
sich weder quellfähiges Material im Un-
tergrund noch ein hoher Grundwasser-
stand). Am Standort Liapor war über 
Jahrzehnte Opalinuston abgebaut und 
in technischen Anlagen zu Blähton ver-
arbeitet worden. Der Abbau und die Pro-
duktion wurden im Jahr 2012 eingestellt. 
Finanz- und Wirtschaftsminister Schmid 
sagte: „Neben den geotechnischen Ge-
gebenheiten spricht für diesen Standort, 
dass eine Industriebrache revitalisiert und 
dadurch ein weiterer Flächenverbrauch 
vermieden werden kann.“  JuM BW

Justizminister Stickelberger (links). Finanz- u. 
Wirtschaftsminister Schmid. Fotos: Homepages der Minister

Gibt es im Bund bald 16 Landes-
resozialisierungsgesetze (LResG)?
Gesetz hätte gravierenden Auswirkungen für den gesamten Strafvollzug

Die Nachricht von bundesweit sinkenden Gefangenenzahlen, von leer stehen-
den Zellen und Schließungen der Vollzugsanstalten Celle-Salinenmoor und 
Braunschweig in Niedersachsen haben offenbar vier Strafrechts- und Krimino-
logie-Professoren zum Nachdenken über den Zustand der Resozialisierung in 
den Bundesländern veranlasst. Die Professoren Heinz Cornel (Alice-Salomon-
Hochschule Berlin), Frieder Dünkel (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald), 
Bernd Maelicke (Leuphana-Universität Lüneburg) und Bernd-Rüdeger Sonnen 
(Universität Hamburg) legten nun einen entsprechenden Gesetzentwurf vor.

Neben anderen Tätigkeiten war Profes-
sor Bernd Maelicke auch von 1990 bis 
2005 als Ministerialdirigent im Justizmi-
nisterium Schleswig-Holstein zuständiger 
Abteilungsleiter für den Strafvollzug. An-
stoß zu dem nun vorgelegten Entwurf für 
ein „Landesresozialisierungsgesetz“ ging 
auch von einer Vereinbarung im Koali-
tionsvertrag der rot-grünen Regierung 
von Niedersachsen aus.

Um es hier schon vorwegzunehmen: 
die Umsetzung eines solchen Gesetzes in 
die Wirklichkeit der Rechtspflege lässt 
für Struktur und Personal des Justizvoll-
zugs ungeahnte fatale Folgen erwarten.

Im Folgenden zitieren wir aus zwei 
Online-Artikeln von Chefredakteur 
Heribert Prantl von der SÜDDEUT-
SCHEN ZEITUNG vom 23. Januar 
2014 und beziehen uns auf den „Ersten 
Diskussionsentwurf eine Landesreso-
zialisierungsgesetzes“ (mit vorläufig 42 
Paragraphen). Die beiden Artikel tragen 
die Überschriften: „Im Knast sind viele 
Zellen frei“ und „Ein neuer Gesetzes-
entwurf“.

„Der Entwurf der Professoren könnte 
zur Grundlage von 16 Landesresoziali-
sierungsgesetzen werden; bisher gibt 
es in Deutschland kein einziges sol-
ches Gesetz (?). Der Entwurf versucht, 
die Rosinen aus allen Bundesländern 
– also die guten Resozialisierungs-
projekte – zusammenzuklauben und 
daraus ein Gesamtkonzept zu backen. 
Zwölf Hilfen zur Resozialisierung wer-
den koordiniert – von der sogenannten 
Ermittlungshilfe über den Täter-Op-
fer-Ausgleich bis hin zur Führungsauf-
sicht und der Hilfe für Angehörige von 
Straftätern. Besonders wichtig der Pa-
ragraph 19: bei der Durchführung der 
Hilfen ‚soll der Wechsel in der Person 
der Fachkraft vermieden werden.‘ Im 
Geschäftsbereich der Landesjustizmi-
nisterien soll ein ‚Landesamt Ambu-
lante Resozialisierung‘ (§ 30 LResG) 
als Oberbehörde gebildet werden, die 
die staatliche Hilfe mit denen der freien 
Wohlfahrtsverbände harmonisieren“ 
soll. Zudem sollen „Regionale Resozi-
alisierungszentren“ in den kreisfreien 

Städten und den Landkreisen (§ 34), 
ein „Landesbeirat“ (§ 39) und ein „Re-
sozialisierungsfond“ (§ 40) eingerich-
tet werden.“ Das sind durchaus gute 
Ansätze, aber auch teure Bürokratie.

Solche Konzeptionen der durchge-
henden Betreuung von der (Jugend-) 
Gerichtshilfe über den (Jugend-) Straf-
vollzug bis hin zum Abschluss der Bewäh-
rungshilfe wurden schon in den 1970er 
Jahren vom Kriminologischen Dienst im 
Vollzug von Baden-Württemberg ent-
wickelt, allein die Umsetzung scheiterte 
bereits im Ansatz an den eigenwilligen 
Abschottungen der jeweiligen Bereiche – 
und am erforderlichen Personal.

In dem Artikel von Heribert Prantl 
wird immerhin eingeräumt, dass nach 
dem ehemaligen Bundes-Strafvollzugsge-
setz vom 1. Januar 1977 und nun auch 
nach den föderalen Landesgesetzen zum 
Justizvollzug der „Resozialisierungsauf-
trag“ – neben dem „Schutz der Allgemein-
heit“ – der fundamentale Gesetzesgrund-
satz ist. Und er schreibt weiter: „Dies … 
ist wohl der schwierigste Auftrag, den es 
in einer Gesellschaft gibt. Er funktioniert 
nicht besonders gut. Wie auch? Wie geht 
Lernen im Vollzug? Ausbildung, Arbeit, 
Behebung von Defiziten. Wie soll das in 
einem Acht-Quadratmeter-Wohn-Ess-
Schlaf-Klo Wirklichkeit werden? …

Reif für das Leben in Freiheit wird man 
in der Freiheit – meinen die vier Profes-
soren. … Das gilt für Straftäter, die von 
vornherein zu einer  Bewährungsstrafe 
verurteilt werden. Und das gilt für die, 
die ins Gefängnis geschickt werden und 
sich anschließend draußen bewähren 
sollen.“ Dem BSBD fällt es schwer, die-
se Beschreibung zu kommentieren, sie 
bedarf jedoch der nachdrücklichen Kor-
rektur. Der Gefangene im Wohn-Klo mit 
Zellenarbeit und einer Stunde Hofgang 
pro Tag ist längst Gefängnisgeschichte. 
Die Hafträume sind zwar einfach, aber 
mit vielfältigen persönlichen Gegenstän-
den ausgestattet, die Anstaltsstruktur ist 
differenziert und bietet eine breite Palette 
an Therapie-, Sport- und Freizeitange-
boten sowie Arbeit, Schul- und Berufs-
ausbildung. Hinzu kommt eine Reihe 
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von vollzugsöffnenden Maßnahmen und 
ebenso gibt es Justizeinrichtungen des 
Strafvollzugs in offenen Formen.

Wenn nun nach der Prämisse „Freiheit 
nur in Freiheit gelernt werden kann“, 
dann wäre dieses Gesetz ein Paradigmen-
wandel ersten Ranges und mit gravie-
renden Auswirkungen für den gesamten 
Strafvollzug. Nach der Begründung wird 
sich das Gesetz nämlich „nicht mehr auf 
die Zeit in der Haft, sondern auf die Zeit 
nach der Haft konzentrieren; ein Gesetz, 
das sich nicht um Haftbedingungen und 
Zellengröße kümmert, sondern um die 
Eingliederung in die Gesellschaft; ein Ge-
setz, das dann greift, wenn der ‚Ernstfall 
Freiheit‘ da ist; ein Gesetz, das die Mittel 
und Möglichkeiten zusammenfasst, die 
den Rückfall verhindern.“

Zu Ende gedacht, wird so dem Straf-
vollzug wieder die „Nothing works-
Doktrin“ aufgedrückt, wenn alle 
mühsam errungenen und teils auch er-
folgreichen Resozialisierungsansätze und 
-maßnahmen in „Unfreiheit“ unnütz 
sind und verpuffen. Dann können auch 
alle Resozialisierungs-Ressourcen aus 
dem Strafvollzug abgezogen und nach 
den dargelegten Meinungen zum Reso-
zialisierungsgesetz nach der Haft und 
außerhalb des Vollzugs besser und sinn-
voller eingesetzt werden.

Zu denken gibt auch folgende Remi-
niszenz: Im Rahmen der Ersten Föde-
ralismusreform vom September 2006, 
die für den Justizvollzug allenthalben 
als unsinnig erachtet wurde, haben die 
damals schon sehr renommierten Straf-

rechts- und Pönologie-Professoren 
Horst Schüler-Springorum und Frieder 
Dünkel den viel beachteten Begriff des 
„Wettbewerbs der Schäbigkeit“ ge-
prägt und damit gemeint, dass bei der 
dezentralisierten Gesetzgebung für den 
Justizvollzug die einzelnen Bundeslän-
der darauf hinarbeiten, sich beim Ein-
sparen und Einschränken gegenseitig zu 
übertreffen und somit einen minimalis-
tischen und strengen Vollzug erschaffen 
(Zeitschrift für Strafvollzug und Straffäl-
ligenhilfe, 2006, S. 145-149). Dies ist – 
den Vollzugsgesetzgebern der Länder sei 
Dank – so nicht eingetroffen. Mit den 16 
neuen Resozialisierungsgesetzen, die sich 
ja nur noch auf die Zeit nach der Haft 
konzentrieren sollen (s.o.), würde sicher 
kein neuer „Wettbewerb“ entstehen, aber 
die „Schäbigkeit“ würde allein im Straf-
vollzug hängenbleiben und sich dort fest-
setzen.

Diese fatale Perspektive wird auch im 
einseitigen Blick auf die sinkenden Ge-
fangenenzahlen deutlich, denn darin 
sieht offenbar Professor Bernd Maelicke 
eine große Chance zur Verwirklichung 
seines Gesetzentwurfs, denn „man kön-
ne Mittel, die bisher im Strafvollzug ste-
cken, umsteuern und umschichten in die 
Bewährungshilfe.“

Solche Schlussfolgerung gefal-
len dem BSBD überhaupt nicht! Er 
sieht durchaus gute Ansätze, könnte 
aber der Umsetzung eines Landes-
resozialisierungsgesetzes nur dann 
beipflichten, wenn der Strafvollzug 
fester integrativer Bestandteil in dieser 

durchgehenden Resozialisierungsrei-
he mit ineinandergreifenden Hilfsbe-
reichen bleibt. Ein Ausschluss dieses 
„Zwischenglieds Vollzug“ macht näm-
lich keinerlei Sinn, denn auch die hier 
genannten Gesetzesentwerfer können 
nicht davon ausgehen, dass unser Straf-
rechtsystem absehbar auf freiheitsent-
ziehende Sanktionen verzichten kann.

Hierzu noch ein letztes Wort: Die 
Wirksamkeit von Sanktionen versucht 
man immer wieder an dem Vergleich von 
Rückfallquoten zu messen. Der BSBD 
weiß auch, dass die Rückfallzahlen bei 
bewährungsweise ausgesetzten Freiheits-
strafen deutlich niedriger sind als bei 
unbedingten Freiheitsstrafen. Ebenso 
bekannt ist aber auch, dass diesen beiden 
Sanktionsformen das selektive Aschen-
puttel-Prinzip vorgeschaltet ist. Ohne die 
gute Arbeit der Bewährungshilfe schmä-
lern zu wollen, bleibt klar, dass im Straf-
vollzug allgemein die schwereren Fälle 
mit vielfachen Persönlichkeitsmängeln 
und Verhaltensstörungen zu behandeln 
sind. Und wenn im Strafvollzug ein Ge-
setz mit Resozialisierungsgrundsatz seit 
langem gilt, wäre hier zu dessen effek-
tiver Umsetzung viel belastbares Personal 
notwendig. Der BSBD muss indessen 
konstatieren, dass die Justizverwaltungen 
nur zurückhaltend bereit waren und sind, 
die Anstalten für eine wirksame Behand-
lung der Gefangenen personell zufrie-
denstellend auszustatten. Dies müsste im 
Rahmen eines Landesresozialisierungs-
gesetzes dringend und konsequent nach-
geholt werden. wok

Traum vom Ruhestand mit 62 Jahren platzt
Altersarmut für Beschäftigte im Vollzugsdienst in Baden-Württemberg?!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, kön-
nen Sie sich vorstellen, mit 65 oder 
gar 66 Jahren im Werkdienst tätig 
zu sein? Können Sie sich vorstel-
len, in diesem Alter mit den jungen 
Kollegen Nachtdienst zu schieben? 
Können Sie sich vorstellen, in die-
sem Alter Rufbereitschaft zu haben? 
Können Sie sich vorstellen, in diesem 
Alter einem gewaltbereiten Gefange-
nen gegenüber zu stehen?

Nein? Undenkbar? Ach so, mit spätestens 
62 Jahren ist ja Gott sei Dank Schluss. 
Allerspätestens! In Bayern und Hessen 
übrigens immer noch mit 60 Jahren! 
Nun, irgendwann ist man einfach zu alt 
für den Job. Als Beamter geht man end-
lich in die verdiente Pension!

Und was macht man als Angestellter 
mit 62 Jahren – nach vielleicht 25 Jahren 
im Vollzugsdienst? Wahrscheinlich wei-
terarbeiten bis 67 Jahren! Wie, Sie sagen, 

das geht nicht? Das hält keiner aus? Da 
haben Sie Recht, das geht nicht! Dem Ge-
setzgeber ist das auch klar, deshalb kann 
ein Angestellter im AVD, Werkdienst 
oder Sanitätsdienst nach § 47 TV-L wie 
ein gleichaltriger Beamter in den Ruhe-
stand gehen. Aber er erhält nicht sofort 
Rente, sondern ein Übergangsgeld.

Na also, dann passt das doch, könnte 
man denken! Aber leider hat die Sache 
einen Haken: Je nach Dauer im Vollzug 
beträgt diese Übergangszahlung 20.000 
€ bis 48.000 € brutto. Diese Summe 
muss nun versteuert und Sozialabgaben 
(z. B. Krankenkasse) müssen auch noch 
abgerechnet werden. Damit zerplatzt der 
Traum vom Ruhestand mit 62 Jahren für 
Beschäftigte im Vollzugsdienst.

Hier muss der Gesetzgeber nachbes-
sern. Es sind zwar wenige Kolleginnen 
und Kollegen bei uns in Baden-Württ-
emberg, die dieses Schicksal erleiden 
werden. Trotzdem setzt sich der BSBD 

für die wenigen 
Kollegen ein, die 
als Angestellte 
im AVD die glei-
che Arbeit leisten 
wie die Beamten. 
Der Bundesvor-
stand ist bereits 
aktiv (siehe: „Der 
Vollzugsdienst“ 6/2013, S. 3). Bei der 
diesjährigen Tarifrunde mit den Arbeit-
gebern von Bund und Kommunen wird 
sich der BSBD für eine grundlegende 
Verbesserung der Übergangsversorgung 
einsetzen. Wir, als Tarifgruppe in Baden-
Württemberg sind sehr froh über die 
Entwicklung, dass diese kleine Gruppe 
der Angestellten im Vollzugsdienst nicht 
vergessen werden! Drücken wir die Dau-
men! 
Axel Lehrer
Sprecher der Fachgruppe Tarifbeschäftigte
BSBD-LV Baden-Württemberg

Axel Lehrer.  Foto: privat



personalratswahlen

am 1.+2. Juli 2014

Wir appellieren an Alle: Geht zur Wahl! 

Wir haben erfahrene und kompetente Kandidatinnen und Kandidaten für Sie gewinnen können, 

Sie haben die Wahl:

für die gruppe der beamten:

1.) Georg Konrath (AVD, langjähriger Vorsitzender des Hauptpersonalrats)
2.) Alexander Schmid (AVD, BSBD-Landesvorsitzender, JVA Konstanz)
3.) Michael Schwarz (AVD, stellv. BSBD-Landesvorsitzender, JVA Schwäbisch Gmünd)
4.)	 Wolfgang Neureuther (Technischer Dienst (WD), stellv. BSBD-  Landesvorsitzender, JVA HN)
5.)	 Thomas Schuh (AVD, BSBD-Ortsverbandsvorsitzender, JVA Schwäbisch Hall)
6.)	 Thomas Stuntz (AVD, Personalratsvorsitzender, JVA Heilbronn)
7.) Wolfgang Reichert (Gehobener Verwaltungsdienst, JVA Bruchsal)
8.)	 Boris Rexter (AVD, BSBD-Ortsverbandsvorsitzender,, JVA Offenburg)
9.) Friedel Prange (SozD, Personalratsvorsitzender, JVA Heimsheim)
10.)	Thomas Waldvogel (AVD, Personalratsvorsitzender, JVA Ravensburg)
11.) Nina Schwarm (Mittlerer Verwaltungsdienst, JVA Mannheim)
12.) Alexander Rees (Techn. Dienst, Sprecher der Fachgruppe techn. Beamter, JVA Freiburg) 
13.) Andreas Binder (AVD, Mitglied des Personalrats, JVA Rottenburg)
14.) Michael Strittmatter (AVD, JVA Ulm)
15.) Martina Schmid (Mittlerer Verwaltungsdienst, Justizvollzugsschule)
16.) Andreas Ehresmann (AVD, Personalratsvorsitzender, JVA Stuttgart)
17.) Michael Huber (AVD,  JVA Adelsheim) 
18.) Peter Klumpp (AVD, stellv. Hauptschwerbehindertenvertreter, JVKH Asperg

für die gruppe der arbeitnehmer:

1.) Axel Lehrer (AVD, Personalratsvorsitzender, JVA Pforzheim, Sprecher der AG-Tarif im BSBD)
2.) Ute Eble (Justizangestelle, JuM, Leiterin der Geschäftsstelle des HPR)
3.)		 Holger Falkenstein (AVD, Personalratsmitglied, JVA Schwäbisch Hall) 
4.) Marion Vogt  (Köchin, Sozialtherap. Anstalt – Außenstelle Crailsheim)
5.) Stefan Draczkowski (Verwaltungsangestellter, Personalratsmitglied, JVA Rottenburg)
6.) Patrick Streicher (AVD, Personalratsmitglied, JVA Schwäbisch Gmünd)

Wählt die Kandidatinnen und Kandidaten 
des BSBD auf der „Liste der AG-Justiz“

 „MIT UNS MUTIG 

IN DIE ZUKUNFT …“

Sparmaßnahmen der Landes-
regierung, Personalkürzungen, 
Schließungen von Teilanstalten und 
Verschlechterungen bei Einkommen, 
Beihilfe und Versorgung können wir 
nur gemeinsam und mit Unterstüt-
zung aller Beschäftigten begegnen!
 
Sie entscheiden mit Ihrer 
Stimme, ob wir weiter in der 
ersten Reihe mit Ihnen und 
für Sie kämpfen können. 

Jede Stimme zählt und gibt unserem Mandat 
Kraft und Stärke!

Der BSBD ist die starke Vertretung  
des JUSTIZVOLLZUGES!

Der BSBD ist innerhalb der Justiz die Gewerkschaft 
mit den höchsten Mitgliederzahlen!

Nur über den BSBD haben wir die Chance, die 
Interessen des Justizvollzuges im Hauptpersonal-
rat nachdrücklich und wirkungsvoll zu vertreten! 

Wir vertreten SIE – die Kolleginnen und Kollegen 
des Justizvollzugs aus allen Dienstbereichen 

– konsequent, solidarisch, nachhaltig!

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug
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Neu aufgestellt:

Fachgruppe Sozialdienst im BSBD-Landesverband
Standortbestimmung des Sozialdienstes im Justizvollzug – Zukunft aktiv mitgestalten

Im Bild alle Teilnehmer der Fachgruppentagung vor der Tagungsstätte in 
Stuttgart.  Fotos (3): BSBD

Die Mitglieder der Fach- und Arbeitsgruppe Sozialdienst mit dem ersten stv. 
BSBD-Landesvorsitzenden Georg Konrath (l.)

Am Freitag, dem 7. März 2014 trafen 
sich die Sozialarbeiterinnen und Sozi-
alarbeiter der Justizvollzugsanstalten 
Baden Württembergs in Stuttgart zur 
Fachgruppentagung des BSBD. Ziel 
der Veranstaltung war neben einer 
Standortbestimmung des Sozialen 
Dienstes insbesondere die Gründung 
einer neuen Fachgruppe für den So-
zialdienst innerhalb des BSBD in Ba-
den-Württemberg.

Nach einem informativen Vortrag des 
ersten stellv. Landesvorsitzenden – Kolle-
gen Georg Konrath – über die aktuelle 
Arbeit des BSBD-Landesvorstandes 
und des Hauptpersonalrats, in dem 
nochmals die Notwendigkeit für die 
Gründung einer neuen Fachgruppe So-
zialdienst deutlich wurde, beschäftigten 
sich die Anwesenden mit einer Stand-
ortbestimmung des Sozialdienstes im 
Justizvollzug: Durch die Abwahl der ehe-
maligen Landesregierung konnte man im 
Hinblick auf die Privatisierung gerade 
noch „von der Schippe springen“. Al-
lerdings stellt sich nicht zuletzt aufgrund 
der neuen Dienstpostenbewertung, die 
von den Anwesenden kontrovers disku-
tiert wurde, die Frage nach der Zukunft 
des Sozialdienstes im Justizvollzug. Es 
geht insbesondere darum, sich über die 
bestehenden Gremien im BSBD und 
dem HPR fachlich einzubringen und so 
zukünftig Gehör für die Belange der Kol-
leginnen und Kollegen des Sozialdienstes 
zu verschaffen, was in der Vergangenheit 
nicht immer gelungen ist.

Im Hinblick auf die Wahl einer Fach-
gruppe fanden sich rasch sechs Kolle-
ginnen und Kollegen, die Bereitschaft 
zeigten, in der Fachgruppe Sozialdienst 
im Justizvollzug mitzuarbeiten.

Als Sprecher der Fachgruppe wurden 
Kollege Sven Brühl (JVA Mannheim) 
und als dessen Stellvertreter Kollege 

Felix Grodd (JVA Heilbronn) gewählt, 
zusätzlich arbeiten Kollege Eberhard 
Belz (JVA Adelsheim), Kollege Wolf-
gang Kadelbach (JVA Offenburg), Kol-
lege Helge Olesch (JVA Heimsheim) 
und Kollegin Colette Götz (JVA Rot-
tenburg) in der Fachgruppe mit.

Die Anwesenden waren sich einig, dass die 
Fachgruppe die Zukunft aktiv mitgestalten 
möchte und sich nicht, wie in der Vergan-
genheit, von Fachfremden die Inhalte sozia-
ler Arbeit vorschreiben lassen wolle.

Qualitätssicherung und -entwick-
lung im Sozialdienst
Nachmittags berichteten Herr Dr. Mül-
ler vom Justizministerium sowie Herr 
Dr. Jäger vom Sozialdienst der JVA 
Mannheim über den gegenwärtigen 
Stand des Projekts zur Qualitätssiche-
rung und -entwicklung im Sozialdienst 
im Justizvollzug.

Unter dem Motto „Aus der Praxis für 
die Praxis“ arbeitet seit März 2013 ein 
aus acht Kollegen und 
Kolleginnen bestehender 
Qualitätszirkel unter Lei-
tung von Herrn Dr. Jäger 
daran, ein Qualitäts-
handbuch für den Sozial-
dienst im Justizvollzug zu 
entwickeln. Mit bislang 
ca. 140 Präsenzstunden 
und einer Vielzahl von 
Hausaufgaben – zusätz-
lich zur täglichen Arbeit 
– wollen die Mitglieder des Qualitätszir-
kels eine Dokumentation der fachlichen 
Kompetenz sowie eine Gewährleistung 
des verbindlichen Mindestumfangs der 
„Dienstleistung Sozialarbeit“ erreichen. 
Wesentliche Inhalte des Qualitätshand-
buchs sind Vorgaben und Handlungs-
anleitungen für (neue) Sozialbedienstete, 
eine Präzisierung der Dokumentation, 
eine Vermeidung von Doppeltdokumen-

tation sowie Musterschreiben für den 
beruflichen Alltag. Insofern soll das Qua-
litätshandbuch handlungsleitend und ar-
beitserleichternd sein. Im Gegensatz zur 
Einführung der Standards in der Bewäh-
rungshilfe handelt es sich bei diesem Pro-
jekt nicht um eine Definition „von oben“ 
sondern um eine Entwicklung „aus der 
Praxis für die Praxis“.

Dem Qualitätszirkel übergeordnet ist 
eine Lenkungsgruppe, die die Arbeitser-
gebnisse nochmals auf Praxistauglichkeit 
und Einhaltung der wissenschaftlichen 
Grundlagen hin überprüft. Im Spätsom-
mer 2014 ist ein erstes Pilotprojekt in der 
JVA Rottenburg geplant. Die dort in der 
Praxis gemachten Erfahren sollen dann 
der Fertigstellung des Qualitätshand-
buchs dienen, das in Zukunft regelmäßig 
überarbeitet werden soll.

Insgesamt bestand bei den Anwe-
senden Einigkeit über die Notwen-
digkeit verbindlicher Standards für 
die Sozialarbeit im Justizvollzug. Al-

lerdings bedarf die Im-
plementierung bei den 
Kolleginnen und Kol-
legen in den Justizvoll-
zugsanstalten vor Ort 
der Unterstützung des 
BSBD sowie des HPRs. 
Insofern erscheint die 
Einbeziehung der neuen 
Fachgruppe Sozialdienst 
vor Fertigstellung des 
Qualitätshandbuchs auf 

der Ebene der Lenkungsgruppe uner-
lässlich. Die Fachgruppe ist zuversicht-
lich, dass dieser hohe, aber richtige 
Anspruch sich mit Hilfe des Verbands 
realisieren lassen wird. 

So ging man nach guten Diskussionen 
und der Gründung einer neuen Fach-
gruppe mit vielen Ideen und neuen Wei-
chenstellungen in ein sonniges Wochen-
ende.  Colette Götz

Von der Projektgruppe: Dr. Müller 
(JuM) und Dr. Jäger (JVA MA).
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Jetzt 99 Mitglieder im OV Offenburg
Ehrungen für 4 x 40-jährige BSBD-Mitgliedschaft

Am 18. Dezember 2013 trafen sich die Mitglieder des Ortsverbandes Offen-
burg zu ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Krone“ in 
Ortenberg. Erfreulicherweise waren viele Pensionäre der Einladung gefolgt. 
Als weitere Gäste nahmen Herr Kuderer vom BSBD Kooperationspartner BB 
Bank und der Landesvorsitzende Alexander Schmid teil.

Der erste Vorsitzende Boris Rexter be-
grüßte die anwesenden Mitglieder und 
Gäste und nahm die Totenehrung für 
das leider verstorbene Mitglied Harald 
Gerstner vor. Der mit der Einladung ver-
sandten Tagesordnung hatte keines der 
anwesenden Mitglieder etwas hinzuzufü-
gen, weshalb diese auch zügig genehmigt 
werden konnte.

Im Anschluss an die Worte von Boris 
Rexter stellte Herr Kuderer sowohl sich 
als auch die BB Bank vor, die zu den Ko-
operationspartnern des BSBD-Landes-
verbandes Baden Württemberg gehört. 

Hervorgegangen aus einer reinen Beam-
ten Bank in Karlsruhe ist sie mittlerweile 
bundesweit tätig und hat sich zu einem 
Partner des öffentlichen Dienstes wei-
terentwickelt. Besonders erwähnenswert 
neben der kostenlosen Kontoführung, 
ist ein Startguthaben von 30 Euro bei 
Neueröffnung eines Girokontos, das für 
in Ausbildung befindliche Kollegen so-
gar über einen Zeitraum von drei Jahren 
einmal jährlich abgerufen werden kann. 
Somit werden diesem Personenkreis ins-
gesamt 90 Euro von der Bank geschenkt.

Der Rechenschaftsbericht des ersten 
Vorsitzenden umfasste die Feststellung, 
dass der OV Offenburg mit seinem Vor-
stand voll funktionsfähig ist und sich 
auch über eine gute Zusammenarbeit 

mit dem Landesvorstand freuen kann. Er 
legte dar, dass sich seit seiner Amtsüber-
nahme im Jahr 2010 die Mitgliederzahl 
von ca. 70 Kolleginnen und Kollegen auf 
nunmehr 99 Mitglieder erhöht habe. We-
niger erfreulich war lediglich, dass keines 
der Mitglieder des OV Offenburg an der 
angebotenen politischen Bildungsfahrt 
nach Berlin teilnehmen konnte, da es 
die dünne Personaldecke der JVA nicht 
zugelassen hatte. Im Jahr 2013 wurde 
der Kollege Eugen Bayer in den wohl-
verdienten Ruhestand verabschiedet. Für 
das kommende Jahr befinden sich die 

Du rc h f ü h r u n g 
eines Kegelabends 
sowie einer poli-
tischen Bildungs-
fahrt in Planung. 
Ebenso soll das 
bereits bestehende 
Vorteils programm 
für Mit glieder wei-
ter ausgebaut wer-
den. Dieser sicher-
lich nicht leichten 
Aufgabe widmet 
sich der zweite 
Vor sitzende Mar-
kus Hörmann.

Auch der Lan-
de s  vo r  s i t z ende 

Alexander Schmid hatte einen kleinen 
Vortrag vorbereitet. Er zog ein Resümee 
über die Aktivitäten des Landesvor-
standes und hob unter anderem beson-
ders die gute Zusammenarbeit mit den 
Medien hervor. 

So konnte er unsere kritischen Stand-
punkte bezüglich des erfolgten Tarifab-
schlusses und der verzögerten Übernah-
me für die einzelnen Laufbahnen im 
Justizvollzug in einem Radiointerview 
mit dem SWR darlegen. Ebenso war er 
als Gesprächspartner der ZDF-Sendung 
„Drehscheibe Deutschland“ zum The-
ma Drogen im Vollzug gefragt. Dabei 
wurde auch der erfolgreiche Einsatz des 
Drogenspürhundes Xenia aus der JVA 
Ravensburg vorgestellt. Auch die Arbeit 

auf politischer Ebene wurde dargestellt. 
So gelang es dem Landesvorstand, so-
wohl mit allen Strafvollzugsbeauftragten 
als auch mit den meisten Vorsitzenden 
der Landtagsfraktionen gute Gespräche 
zu führen. 

Unter der Überschrift „Gestalten statt 
Verwalten“ stellte Alexander Schmid 
auch das Interessen-Bekundungs-Verfah-
ren (IBV) vor. Dies dient vor allem den 
Kolleginnen und Kollegen, die von den 
geplanten Schließungen der Kleinan-
stalten betroffen sein werden. Darüber 
hinaus befinden sich mehrere „Positions-
papiere“ in Planung, welche sich mit der 
Lage des Personals und der Attraktivität 
der einzelnen Laufbahnen befassen wer-
den. Hierbei wirken besonders die einzel-
nen Fachgruppen mit. Was die personelle 
Ausstattung landesweit betrifft, verwies 
er auf die Dezemberausgabe 2013 un-
serer Mitgliederzeitschrift „Der Voll-
zugsdienst“, in welcher dieses Thema 
im Landesteil Baden-Württemberg sehr 
anschaulich aufbereitet wurde.

Nach den interessanten Ausführungen 
von Alexander Schmid folgten die Eh-
rungen für verdiente Mitglieder des Orts-
verbandes Offenburg. So konnten die 
anwesenden Pensionäre Hans Berger, 
Lothar Flötzer und Gerd Stresemann 
für jeweils 40 Jahre Mitgliedschaft ge-
ehrt werden. Leider konnte ein weiterer 
Jubilar, Kollege Johannes Poppe, aus ge-
sundheitlichen Gründen an unserer Ver-
sammlung nicht teilnehmen.

Den Ehrungen folgte der Bericht der 
Kassenwartes und der Kassenprüfer; er-
wartungsgemäß gab es hierbei keinerlei 
Beanstandungen. Da keine weiteren An-
träge gestellt wurden, konnte die Jahres-
hauptversammlung des OV Offenburg 
sodann beendet werden. Anschließend 
folgte noch der gemütliche Teil des 
Abends.  Stephan Bloß

Vorsitzender Boris Rexter (li.) mit „Neu-Pensio-
när“ Eugen Bayer.  Fotos (2): BSBD-OV Offenburg

Mehrfachgeneralagentur Finanzvermittlung 
Andreas Wendholt  
Prälat-Höing-Str. 19 · 46325 Borken-Weseke

V.l.n.r.: Landesvorsitzender Alexander Schmid, Jubilare Hans Berger, Gerd 
Stresemann und Lothar Flötzer sowie Ortsverbands-Vorsitzender Boris Rexter. 
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Ortsverband Heilbronn:

Thomas Strobl (MdB) löst Versprechen ein
CDU-Ortsverband Heilbronn steht als Gesprächspartner zur Verfügung

Vollzugsdienstleiter W. Gemmrich zeigt MdB  
Th. Strobl einen Einzelhaftraum.

Nachdem der CDU-Landesvorsitzende und stellvertretende CDU-Bundesvorsit-
zende Thomas Strobl MdB im letzten Jahr – aufgrund der Koalitionsverhand-
lungen nach der Bundestagswahl – nur eingeschränkt Zeit hatte, versprach er, 
wieder in die Justizvollzugsanstalt Heilbronn kommen zu wollen. Es war ihm 
wichtig, sich den Alltag innerhalb der Mauern aus Sicht der Justizvollzugsbe-
amten zeigen zu lassen. Am 25. Februar 2014 löste er sein Versprechen ein 
und folgte ein weiteres Mal der Einladung des BSBD-Ortsverbands Heilbronn.

Nach der Begrüßung durch den An-
staltsleiter – Herrn Dickemann – ging 
es zuerst in die Werkbetriebe des Voll-
zuglichen Arbeitswesens. In Vertretung 
des technischen Leiters führte Kollege 
Helmut Fietz durch die Werkbetriebe 
Schreinerei und Schuhmacherei. Hierbei 
wurde dem Abgeordneten aufgezeigt, wie 
schwierig es ist, mit Gefangenen – die 
teilweise nie in einem geregelten Ar-
beitsverhältnis standen – effizient und 
wirtschaftlich arbeiten zu müssen. Eine 
der Hauptaufgaben des Vollzugs – neben 
der Strafverbüßung – ist die Wiederein-
gliederung in die Gesellschaft mit einem 
straffreien Leben nach der Haft. Dazu 
gehört ein Tagesablauf mit einer regel-
mäßigen Beschäftigung, die aber über-
wiegend von den Gefangenen erst erlernt 
werden muss.

Dass diese Annäherung an ein sozi-
ales Miteinander in einem ordentlichen 
Beschäftigungsverhältnis nicht noch viel 
wirtschaftlichen Gewinn erzielen kann, 
scheint die jetzige Landesregierung bzw. 
der Landesrechnungshof nicht nachvoll-
ziehen zu können. 

So kommt zu dem bereits schwierigen 
Arbeitsumfeld mit der besonderen Klien-
tel auch noch der Druck der wirtschaft-
lichen Gewinnorientierung bzw. einer 
anstehenden Betriebsschließung hinzu. 
Ähnlich liegt die Problematik auch bei 

den Kolleginnen und Kollegen des All-
gemeinen Vollzugsdienstes, die ebenso 
wegen jahrelanger Einsparungen an ihren 
Belastungsgrenzen angelangt sind.

Nun aber aktuell noch einmal im Be-
reich des Personals einsparen zu wollen, 
wie es die grün-rote Landesregierung 
vorhat, nur um politische Ziele und Ver-
sprechen zu finanzieren, ist im Blick auf 
die Verantwortung gegenüber der Bevöl-
kerung sehr bedenklich. 

Die innere Sicherheit im Bereich von 
Justiz und Polizei ist nur durch aus-
reichend Personal und Ausstattung zu 
gewährleisten und wird durch weitere 
Einschnitte gefährdet.

Dies sah auch Thomas Strobl so, der 
durch den Vollzugsdienstleiter Werner 
Gemmrich und den BSBD-OV Vorsit-
zenden Thomas Stuntz im Anschluss 

an die Betriebsführungen den Zellenbau 
besichtigte.

Erst hier im Zellenbau wird einem Au-
ßenstehenden bewusst, für wie viele Ge-
fangene ein einziger Beamter zuständig 
ist, wie umfassend der Arbeitsbereich ist 
und welcher entscheidende Beitrag hier 
zur Resozialisierung geleistet wird.

„Teilweise steht hier ein/e Kollege/in bis 
zu 40 Straftätern alleine in der Abteilung 
gegenüber. Wie und wo hier noch einge-
spart werden soll, ist nicht erkennbar – 
das Ende der Einschnitte ist erreicht. Der 
Bedienstete ist gegenüber dem Staat zur 
besonderen Treue verpflichtet. Wo bleibt 
die Fürsorgepflicht des Dienstherrn, 
wenn die Regierungsparteien dies aus-
nutzen, um ihre Politik zu finanzieren?“, 
so der BSBD-Vorsitzende Stuntz.

Zum Abschluss der Anstaltsführung 
konnte noch aus einem der oberen Stock-
werke die Baustelle des neuen Hafthauses 
besichtigt werden, die noch zu Zeiten der 
Regierung von CDU und FDP auf den 
Weg gebracht wurde. Nach dem Regie-
rungswechsel jedoch stoppte das Bauvor-
haben und der Baubeginn wurde mehre-
re Male aus Kostengründen verschoben. 
Nach der Fertigstellung ist auch die ge-
setzlich vorgeschriebene Unterbringung 
in der Gesamtanstalt gewährleistet. Im 
Altbau von 1870 war dies nur bedingt 
möglich.

Thomas Strobl bedankte sich beim 
BSBD-Ortsverband Heilbronn für die 
Einladung und den außergewöhnlichen 
Einblick in den Justizvollzug. Er war offi-
ziell schon einige Male hier, aber so hatte 
er die Vollzugseinrichtung seiner Hei-
matstadt noch nicht wahrgenommen. 

Er als Abgeordneter, aber auch der 
CDU-Ortsverband Heilbronn, stehen 
den Kollegen und Kolleginnen des Justiz-
vollzuges als Gesprächspartner in allen 
Belangen stets sehr aufgeschlossen zur 
Verfügung.  Lars Rinklin

Besichtigung Schreinerei: v.l. H. Bauer, R-P. Schaffner, H. Fietz, BSBD-
Vorsitzender Th. Stuntz, MdB Th. Strobl, A. Eberle.  Fotos (3): BSBD-OV Heilbronn

Von links: BSBD OV-Vorsitzender Th. Stuntz, Th. Strobl MdB, stellv. OV-Vor-
sitzender R.-P. Schaffner, Mitglied des BSBD-Landesvorstands L. Rinklin.
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Ein großes Dankeschön an den Kollegen Moritz
Heidelberger Ortsverband löst sich auf und schließt sich dem Ortsverband in Mannheim an

Mit einem Dankeschön begann die 
Jahreshauptversammlung des BSBD 
am 14. November 2013 in Mann-
heim. Der Vorstandsvorsitzende Jür-
gen Scheike bedankte sich bei sei-
nem scheidenden Stellvertreter N. 
Moritz, der demnächst in den Ruhe-
stand geht, für seine hervorragende 
Arbeit und die große Unterstützung, 
die er ihm hat zukommen lassen. Er 
bedauerte seinen Rücktritt, aber er 
weiß auch, dass N. Moritz in seinem 
Ruhestand weiter am Geschehen im 
OV Mannheim teilnehmen wird.

Dieser Rücktritt erforderte natürlich die 
sofortige Neuwahl des stellvertretenden 
Vorsitzenden. Zur Verfügung stellte sich 
der bisherige Schriftführer O. Culman, 
der mit großer Mehrheit auch gewählt 
wurde. Infolge dessen wurde ebenfalls 
der Schriftführer neu gewählt, diese Stel-
le wurde durch U. Zielinski optimal be-
setzt, der ebenfalls einstimmig gewählt 
wurde.

Als weitere wichtige Aufgabe thema-
tisierte J. Scheike die bevorstehenden 
Personalratswahlen 2014. Er unterstrich 

noch einmal die Bedeutung dieser Wahl-
en, da sich durch die Neuerungen im 
Personalvertretungsgesetz viele Verände-
rungen ergeben, unter anderem die län-
gere Amtsdauer der Personalvertretung 
von fünf Jahren. Aus diesem Grund, 
fuhr J. Scheike fort, ist eine gute Listen-
aufstellung von enormer Bedeutung. Er 
appellierte an alle Mitglieder, sich über 
eine mögliche Aufstellung Gedanken zu 
machen, da jede Stimme zählt und eine 
Vielfältigkeit die Wahl erleichtere.

Als letzten Schwerpunkt für das Jahr 
2014 sprach J. Scheike die Schließung 

der Außenstelle in Heidelberg an. Durch 
diese Schließung wird sich der dortige 
Ortsverband auflösen und dem Ortsver-
band in Mannheim anschließen. Er wies 
darauf hin, dass dadurch die JVA Mann-
heim nicht nur viele wertvolle Kollegen 
erhält, sondern dass auch der BSBD-
Ortsverband Mannheim viele aktive 
Mitglieder dazugewinnt. Er freue sich 
bereits jetzt auf die zukünftige Zusam-
menarbeit und er ist davon überzeugt, 
dass die Kolleginnen und Kollegen aus 
Heidelberg in der JVA Mannheim will-
kommen geheißen werden. O. Culman

Koll. Scheike und Koll.  
Moritz. 

Der neue Vorstand v.l.: Koll. Rauschenberger, Koll. Culman, Koll. 
Scheike, Koll. Zielinski.  Fotos (2): BSBD-OV Mannheim.

Mitgliederwerbung  2014

Werben Sie ein neues Mitglied

Diese Aktion ist nur für den BSBD Landesverband Baden-Württemberg gültig ! 

BSBD
Gewerkschaft Strafvollzug
Baden-Württemberg

Aktion: 1.1.2014 bis 31.12.2014
… und der BSBD belohnt Sie für  

jedes geworbene Mitglied mit 5 €.
Die fünf erfolgreichsten 

Werber/innen erhalten am Ende 
der Aktion zusätzlich Einkaufwert-

schecks von bis zu 100 €.
Weitere Info’s:

bsbd.bawue@t-online.de

Um bei der Aktion teilnehmen zu können, muss jede Werberin 
oder jeder Werber auf dem Mitgliedsantrag des 

Neumitglieds namentlich aufgeführt sein.

Diese Aktion ist nur für Mitglieder des BSBD Landesverband 
Baden-Württemberg möglich. Die Mitglieder des Landesvor-
stands sind von der Aktion ausgeschlossen. Das Angebot ist 

ohne Gewähr. Gutscheine können nicht bar ausbezahlt werden.
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